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1 Einleitung

Die Gemeinde Helse im Kreis Dithmarschen plant zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraus-
setzungen fü r die Errichtung eines Batterie-Energie-Speichersystems (BESS) auf einem Teil des
Flurstü cks  35,  Flur  7,  Gemarkung Helse  die  Aufstellung des  vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes Nr. 6 „Sondergebiet Energie Speicher“ sowie im Parallelverfahren die 3. Ä nderung des
Flä chennutzungsplanes.

Vor  dem Hintergrund der  Energiewende schreitet  der  Ausbau erneuerbarer  Energien immer
weiter voran. Um Spannungsschwankungen im Stromnetz durch Einspeisungen zu reduzieren
und  momentan  nicht  benö tigten  Strom  zuverlä ssig  speichern  zu  kö nnen,  werden  Speicher-
lö sungen  immer  notwendiger.  Batterie-Energie-Speicher-Systeme  sind  technisch  in  der  Lage,
momentan nicht benö tigten Strom sicher zu speichern und bei Bedarf jederzeit wieder abzu-
geben. Das Vorhaben ist insoweit mit den Zielen des Landesentwicklungsplans Schleswig-Hol-
stein (MIKWS 2021) vereinbar.

Obwohl es sich bei der Errichtung eines Batteriespeichers gem. § 2 EEG um ein ü berragendes
ö ffentliches Interesse handelt, gehö ren diese Anlagen nicht zu den im Außenbereich privilegier-
ten Vorhaben,  sodass eine verbindliche Bauleitplanung nach dem Baugesetzbuch erforderlich
wird. Ziel der Bauleitplanung ist die Sicherstellung der Speichermö glichkeit der in der Region
erzeugten erneuerbaren Energie in direkter Nachbarschaft zum Umspannwerk Marne-West.

Zur Berü cksichtigung der Belange des Umweltschutzes im Zuge der Planung wurde das Bü ro fü r
Landschaftsplanung, Ö kologie und Umweltforschung mit der Erstellung des vorliegenden Um-
weltberichtes beauftragt.

1.1 Rahmen der Umweltprüfung und Grundlagen

Zur  Umsetzung der  Planung sind  die  Belange  des  Umweltschutzes  einschließlich  des  Natur-
schutzes und der Landschaftspflege nach § 1 Absatz 6 Nr. 7 BauGB zu berü cksichtigen, d.h. im
Rahmen des Umweltberichts inbesondere

a) Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Flä che, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungs-
gefü ge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt,

b) Erhaltungsziele und Schutzzweck von Natura 2000-Gebieten im Sinne des Bundesnatur-
schutzgesetzes,

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevö l-
kerung insgesamt,

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgü ter und sonstige Sachgü ter,

e) Vermeidung von Emissionen und sachgerechter Umgang mit Abfä llen und Abwässern,

f) Nutzung erneuerbarer Energien und sparsame und effiziente Nutzung von Energie,

g) Darstellungen  von  Landschaftsplänen  sowie  von  sonstigen  Plänen,  insbesondere  des
Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts,
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h) Erhaltung der bestmö glichen Luftqualitä t in Gebieten, in denen die durch Rechtsverord-
nung zur Erfü llung von Rechtsakten der Europä ischen Union festgelegten Immissions-
grenzwerte nicht ü berschritten werden dü rfen,

i) Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes.

Dazu werden die in den einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des Um-
weltschutzes dargestellt sowie die im Rahmen einer Umweltprü fung  nach § 2 Absatz 4 Satz 1
BauGB ermittelten,  vom  geplanten  Vorhaben  ausgehenden  erheblichen  Umweltauswirkungen
gem. Anlage 1 Nr. 2 BauGB beschrieben und bewertet.

Gegenstand der Umweltprü fung sind darü ber hinaus die ergänzenden Vorschriften zum Umwelt-
schutz des §  1a  BauGB (sparsamer und schonender  Umgang mit  Grund und Boden,  Zurü ck-
haltung bei der Umnutzung von land- und forstwirtschaftlichen Flä chen bzw. von Wohnflä chen,
Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz, Belange des Klimaschutzes).

Bei  dem geplanten Vorhaben handelt  es sich um einen Eingriff  nach § 14 BNatSchG, der die
Leistungs- und Funktionsfä higkeit des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild erheblich be-
einträ chtigen kann und dessen unvermeidbare Beeinträ chtigungen nach § 15 BNatSchG durch
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen oder zu ersetzen sind,
kumulierende Vorhaben oder Planungen sind nicht bekannt.

Zur Beurteilung der Auswirkungen eines Eingriffs durch die zustä ndige Behö rde hat der Verur-
sacher  gem.  §  17 Abs.  4  BNatSchG regelmäßig  in  einem nach Art  und Umfang des  Eingriffs
angemessenen Umfang Angaben ü ber Ort, Art, Umfang und zeitlichen Ablauf des Vorhabens zu
machen sowie die vorgesehenen Maßnahmen sowohl zur Vermeidung als auch zum Ausgleich
und Ersatz der Beeinträ chtigungen von Natur und Landschaft darzulegen. Der vorliegende Um-
weltbericht dient insoweit unmittelbar auch der Bewä ltigung der naturschutzgesetzlichen Ein-
griffsregelung.

1.2 Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich erstreckt sich auf Teile der Flurstü cke Nr. 35 (Acker), Nr. 1 (Ge-
meindeweg) sowie  Nr.  9  (Kreisstraße 20 „Helserdieker  Strot“)  der  Flur  7  in  der  Gemarkung
Helse. Unmittelbar westlich befindet sich das Umspannwerk Marne-West, die ö stliche Grenze des
Geltungsbereichs ist zugleich Gemeindegrenze der Gemeinden Helse und Marne. Die Flä che des
Geltungsbereichs belä uft sich einschließlich erforderlicher Straßenflä chen der K 20 zur Darstel-
lung von Sichtfeldern auf ca. 1,32 ha, vgl. Abb. 1.

1.3 Naturräumliche Gliederung

Das Plangebiet befindet sich gem.  MEKUN (2025) in der naturräumlichen Einheit „Schleswig-
Holsteinische Marschen und Nordseeinseln“, hier in der Untereinheit der „Dithmarscher Marsch“
sowie bzgl. der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie in der „atlantischen biogeographischen Region“.
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Abbildung 1: Geltungsbereich (ALKIS/DOP)
Quelle Kartenhintergrund: GeoBasis-DE/LVermGeo SH (2025)
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1.4 Planerische Vorgaben

1.4.1 Raumordnungs-, Flächennutzungs- und Landschaftsrahmenplanung

Fü r  den  Geltungsbereich  selbst  sind  im  Landesentwicklungsplan  Schleswig-Holstein  (MIKWS
2021) keine raumordnerischen Ziele formuliert. Das Plangebiet liegt innerhalb eines als „Länd-
licher Raum“ ausgewiesenen Bereichs. Ö stlich befindet sich die Bundesstraße 5 sowie die als
Unterzentrum ausgewiesene Stadt Marne.

Gemäß Regionalplan fü r den Planungsraum IV (MIKWS 2005) liegt der Geltungsbereich inner-
halb eines als  „Ländlicher Raum“ ausgewiesenen Gebietes.  Zudem befindet  er  sich innerhalb
eines ausgewiesenen Bauschutzbereiches fü r Flugplä tze. Westlich grenzt ein Gebiet mit beson-
derer Bedeutung fü r Tourismus und Erholung an.

Aus dem Landschaftsrahmenplan (LRP) fü r den Planungsraum III (MELUND 2020) lassen sich
fü r das Plangebiet keine verbindlichen Ziele ableiten. Als Leitbild einer strukturreichen Acker-
landschaft nennt der LRP fü r den Naturraum „Dithmarscher Marsch“ mö glichst hohe Anteile an
extensivem Grü nland.

Die Bestandskarte des Landschaftsplans der GEMEINDE HELSE (2007) weist das Plangebiet als
Acker aus. Sü dlich entlang der K 20 ist zudem eine Baumreihe dargestellt. Das Entwicklungs- und
Planungskonzept sieht keine Maßnahmen fü r das Plangebiet vor, Konflikte mit den Zielen des
Landschaftsplanes sind im und um den Bereich des Plangebietes nicht verzeichnet.

Im gü ltigen Flä chennutzungsplan der GEMEINDE HELSE (2020) wird das Plangebiet als Flä che
fü r die Landwirtschaft ausgewiesen. Westlich angrenzend befindet sich das Umspannwerk mit
vorhandenen Oberleitungen, die sü dlich verlaufende K 20 „Helserdieker Strot“ wird als ü berö rt-
liche Hauptverkehrsstraße dargestellt.

1.4.2 Bauleitplanung

Fü r das Vorhabengebiet besteht derzeit kein rechtskrä ftiger Bebauungsplan.

1.4.3 Naturschutzfachlich geschützte Teile von Natur und Landschaft

Im Rahmen der Biotoptypenkartierung  wurden im Geltungsbereich keine nach § 30 BNatSchG
i.V.m. § 21 LNatSchG geschü tzten Biotope festgestellt, auch fanden sich keine Pflanzenarten des
Anhang IV oder V der FFH-Richtlinie oder Arten der Roten Liste. Biotopstrukturen bzw. Lebens-
raumtypen, die aufgrund ihrer derzeitigen Ausprägung einem FFH-Lebensraumtyp zuzuordnen
wä ren, kamen gleichermaßen nicht vor.

Die Prü fung geschü tzter Teile  von Natur und Landschaft  erfolgt auf  Grundlage allgemein zur
Verfü gung stehender Daten, insb. solcher des MEKUN (2025). Demnach liegt der Geltungsbereich
von FFH- und EU-Vogelschutzgebieten, Biosphä renreservaten, National- und Naturparks, Land-
schafts-,  Naturschutz- und Wasserschutzgebieten sowie von Naturdenkmalen und Wä ldern so
weit entfernt, dass in Anbetracht von Art und Umfang des Vorhabens sowie der vom Vorhaben
ausgehenden Wirkungen keine Betroffenheiten zu erwarten sind (vgl. Tab. 1 & Kap. 3).
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Tabelle 1: Naturschutzfachlich geschützte Teile von Natur und Landschaft

Kulisse Bezeichnung (Kennzahl) Entfernung/Lage Betroffenheit

FFH-Gebiet
NTP S-H Wattenmeer und angrenzende 
Kü stengebiete (Gebietsnr. 0916-391) ca. 6,3 km westlich keine

EU-Vogelschutzgebiet 
(EU-VSG)

(Ramsar-Gebiet) S-H Wattenmeer und 
angrenzende Kü stengebiete
(Gebietsnr. 0916-491)

ca. 6,3 km westlich keine

Nationalpark (NLP) Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer ca. 6,3 km westlich keine

Naturschutzgebiet (NSG) Kleve (NSG HEI 27) ca. 8 km ö stlich keine

Landschaftsschutzgebiet 
(LSG) Kliffplateau (LSG HEI 45) ca. 8,5 km ö stlich keine

Wasserschutzgebiet 
(WSG) Kuden/Hindorf/Hopen ca. 10 km ö stlich keine

1.5 Für die Avifauna wertvolle Bereiche

Innerhalb des Vorhabengebietes befinden sich gem. MEKUN (2025) keine fü r die Avifauna wert-
vollen Bereiche. Etwa 5,3 km westlich befindet sich ein fü r Rastvö gel als bedeutsames Nahrungs-
gebiet ausgewiesener Kü stenstreifen, etwa 6,3 km westlich eine bedeutsame Wiesenvogelkulisse
inkl.  Wiesenvogelbrutgebiet.  Bedeutsame Nahrungsgebiete fü r  Gänse und Schwäne außerhalb
der ausgewiesenen Vogelschutzgebiete befinden sich zudem rd. 14 km sü dö stlich entlang des
Nord-Ostsee-Kanals.  Mit  der  vorliegenden Planung sind keine  Eingriffe  oder  Wirkungen ver-
bunden, die zu Beeinträ chtigungen dieser Bereiche fü hren kö nnten.

2 Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Umweltzustands

Die Prü fung der Vermeidbarkeit von Beeinträ chtigungen sowie der erforderlichen Eingriffskom-
pensation gemäß BNatSchG setzt voraus, dass Kenntnis darü ber besteht, wie Natur und Land-
schaft im betroffenen Raum beschaffen sind. Erst wenn der Bestand erfasst ist und auf Grundlage
der technischen Planungsdaten eine Herleitung der voraussichtlichen Konflikte erfolgt ist, ist den
Verursacherpflichten und Zulä ssigkeitskriterien des § 15 BNatSchG Rechnung getragen.

Bei  der Auswahl planungsrelevanter Funktionen und Schutzgü ter  ist  neben deren Bedeutung
und Schutzwü rdigkeit im Betrachtungsraum die Frage zu beantworten, ob die prägenden Funk-
tionen und Strukturen ü berhaupt von den Wirkungen des Vorhabens betroffen sind.

In der weiteren Betrachtung kö nnen daher Funktionen und Strukturen ausgeschlossen werden,
die von den Wirkungen des Vorhabens voraussichtlich nicht erreicht werden,  gegenü ber den
Wirkungen des Vorhabens keine Empfindlichkeit aufweisen oder bei denen keine Beeinträ chti-
gung anzunehmen ist,  weil  auslö sende Wirkfaktoren fehlen.  Funktionen und Schutzgü ter,  bei
denen bereits  die  fachliche Grobabschä tzung erkennen lä sst,  dass  Beeinträ chtigungen auszu-
schließen sind, mü ssen entsprechend nicht weiter berü cksichtigt werden.
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Zur Erfassung und Bewertung eines Eingriffs kö nnen ferner die Wirkungen des Vorhabens in
einem jeweils aussagekrä ftigen, großräumigeren funktionalen Kontext zu betrachten sein. Solche
Bezugsräume  zeichnen  sich  i.d.R.  durch  ü bereinstimmende,  ähnliche  oder  sich  ergä nzende
Standorteigenschaften, Funktionen oder Wirkungsgefü ge aus. Sie orientieren sich i.d.R. an Bio-
topkomplexen,  Lebensräumen oder Landschaftsbildeinheiten und sind grundsä tzlich nicht als
starre Grenze zu verstehen, da sich Wechsel-  und Funktionsbeziehungen mit entsprechenden
Ü bergängen auch zu weiteren oder angrenzenden Rä umen ergeben kö nnen.

Die Abgrenzungen der zu untersuchenden Räume sind so zu wählen, dass mö gliche Beeinträ chti-
gungen (auch der jeweiligen Wechselbeziehungen) vollstä ndig erfasst werden kö nnen. Dabei gilt
es insbesondere zu klä ren, welche wesentlichen Funktionen und Strukturen den Raum prä gen,
welche anderen Funktionen und Strukturen darü ber  ggf.  mit  abgebildet  werden und welche
Funktionen und Strukturen aufgrund ihrer geringen oder fehlenden Bedeutung unberü cksichtigt
bleiben kö nnen.

Ü blicherweise reicht ein im Vorfeld mit den zustä ndigen Behö rden unter Berü cksichtigung von
Art und Umfang der Planung abgestimmter Untersuchungsrahmen aus, um die planungsrelevan-
ten Schutzgü ter und Schutzgutfunktionen maßgeblich zu beschreiben und zu bewerten  sowie
Maßnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich und/oder Ersatz von Beeinträ chtigungen i.S.d.
gesetzlichen  Vorgaben  herzuleiten.  Die  Untersuchungsgebiete  entsprechen  dabei  regelmäßig
dem  Geltungsbereich der Planung. Vorliegend wurde der Untersuchungsbedarf im Vorfeld mit
der  unteren  Naturschutzbehö rde  des  Landkreises  abgestimmt,  wobei  aus  Sicht  der  Behö rde
keine artenschutzrechtlichen Konflikte zu erwarten sind und in Anbetracht der bereits  ü ber-
planten Nachbarflä chen und der Struktur des Planungsgebietes eine Potenzialanalyse als ausrei-
chend betrachtet wird (UNB fernmü ndlich am 16.09.2024/Frau Kunkel, E-Mail vom 20.09.2024/
Frau Janke).  Sowohl  die  Erfassung und Bewertung als  auch die  Ermittlung der  Beeinträ chti-
gungen und des Kompensationsbedarfs orientieren sich am Schleswig-Holsteinischen Runder-
lass zur Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung (MELUR 2013).

2.1 Schutzgut Mensch

Emissionsbedingte Beeinträ chtigungen (wie z.B.  Lä rm-,  Licht-,  Luft-  und Geruchsbelastungen)
kö nnen sich negativ auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen auswirken oder zur
Beeinträ chtigung von Wohn- und Wohnumfeldfunktionen bzw. von Erholungsfunktionen fü hren.

Aufgrund seiner Lage und Ausdehnung außerhalb von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen,
bestehenden Vorbelastungen durch das angrenzende Umspannwerk, die K 20 und die intensiv-
landwirtschaftliche Nutzung des Raumes sowie in Anbetracht seiner ö kologischen Ausstattung
ist dem Vorhabengebiet diesbezü glich keine besondere Bedeutung beizumessen. So fü hren ins-
besondere  keine  bedeutsamen  Wanderwege  oder  Fahrradrouten  durch  den  Geltungsbereich,
auch sind keine Strukturen gegeben, die das Gebiet zur Naherholung oder fü r Freizeitaktivitä ten
attraktiv machen wü rden.
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2.2 Schutzgut Pflanzen und Tiere

Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind entsprechend ihres jeweiligen Gefähr-
dungsgrades  insbesondere  lebensfähige  Populationen  wild  lebender  Tiere  und  Pflanzen  ein-
schließlich ihrer Lebensstä tten zu erhalten und der Austausch zwischen den Populationen sowie
Wanderungen und Wiederbesiedelungen zu ermö glichen. Der Gefä hrdung natü rlich vorkommen-
der Ö kosysteme, Biotope und Arten ist entgegenzuwirken, Lebensgemeinschaften und Biotope
sind mit ihren strukturellen und geografischen Eigenheiten in einer reprä sentativen Verteilung
zu erhalten (vgl. § 1 Abs. 2 BNatSchG).

Eine Beurteilung der Biotopfunktionen erfolgt im Regelfall ü ber die Erfassung und Bewertung
von Biotoptypen sowie vorkommender Rote-Liste-Arten und Pflanzenarten der Anhänge II und
IV FFH-RL im Untersuchungsgebiet (vgl. LFU 2024).

Neben  den  geschü tzten  Biotopen  und  Landschaftsbestandteilen  nach  §  30  BNatSchG  sowie
§ 2 LNatSchG sollen außerdem die Lebensraumtypen des Anhangs I FFH-RL erfasst sowie ggf.
planungsrelevante Schutzgebiete und -objekte bzw. fü r den Naturschutz wichtige Bereiche dar-
gestellt und beschrieben werden.

Zur Beurteilung der Habitatfunktionen sind ferner die im Vorhabengebiet (potenziell) vorkom-
menden bzw. erwartbaren Tierarten soweit zu untersuchen, dass die rechtlichen Vorgaben des
BNatSchG bzw. des LNatSchG zur Bewä ltigung der Eingriffsregelung, des Artenschutzes und der
FFH-Richtlinie abgearbeitet werden kö nnen. Die Auswahl der zu erfassenden Tierarten basiert
dabei regelmäßig auf den Arten des Anhang IV FFH-RL sowie den europä ischen Vogelarten, die
entsprechend ihres potenziellen Vorkommens und ihrer Empfindlichkeit gegenü ber den vorha-
benbedingten  Wirkfaktoren  bzw.  ihrer  potenziellen  Betroffenheit  selektiert  werden.  Darü ber
hinaus kö nnen weitere Arten zu betrachten sein, beispielsweise wenn sie fü r das Untersuchungs-
gebiet eine besondere Bedeutung haben.

2.2.1 Biotoptypen und Vegetation

Die Biotoptypen des Vorhabengebietes und der unmittelbaren Umgebung wurden im Juli 2024
auf Basis der Kartieranleitung des LFU (2024) erfasst. Dabei wurden keine nach § 30 BNatSchG
gesetzlich geschü tzten Biotope festgestellt, auch fanden sich keine geschü tzten Pflanzenarten des
Anhang IV oder V der FFH-Richtlinie bzw. Arten der Roten Liste. Biotopstrukturen bzw. Lebens-
raumtypen, die aufgrund ihrer derzeitigen Ausprägung einem FFH-Lebensraumtyp zuzuordnen
wä ren, kamen ebenso nicht vor. Tabelle 2 listet die erfassten Biotoptypen auf:

Tabelle 2: Biotoptypen

Kürzel/Bezeichnung Beschreibung

AAy
Intensivacker

Bei dem beplanten Teil  des Flurstü cks 35 handelt es sich um eine intensiv bewirt-
schaftete Ackerflä che (Kulturpflanze in 2024: Kohl).

Ä cker stellen einen infolge intensiver Bewirtschaftungsformen erheblich gestö rten Le-
bensraum dar. Umbruch, Pestizid- und Dü ngereinsatz beeinträ chtigen die Bodenfauna,
bedingen eine geringe floristische Diversitä t und fü hren fortwährend zu Stoffeinträ gen
in den Boden sowie in Grund- und Oberflä chenwasser. Sie kö nnen jedoch Bedeutung
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Kürzel/Bezeichnung Beschreibung

als Rast- und Nahrungsflä chen fü r verschiedene Vogelarten besitzen und werden in
Ermangelung hö herwertiger bzw. ungestö rter Habitate zum Teil als Ausweich-Brut-
biotope angenommen.

Die naturschutzfachliche Bedeutung intensiver Ackerflä chen fü r  Arten und Lebens-
gemeinschaften ist im Allgemeinen als sehr gering einzustufen.

FGt
Graben ohne regelmäßige 
Wasserfü hrung

Sü d- und ostseitig zwischen Acker und Verkehrsflä chen verlaufen naturferne Gräben,
westseitig zwischen Acker und Umspannwerk ein flach ausgeprägter Graben, der sich
mehr oder weniger als Versickerungsmulde darstellt. Die Bö schungen im Normprofil
sind  kleinräumig  mit  Schilf  bzw.  hauptsä chlich  mit  Grä sern  bewachsen,  die  Quer-
schnitte lassen regelmäßige intensive Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen (Mahd
und Räumung) erkennen. Zum Zeitpunkt der Erfassung fü hrten sie kein Wasser.

Die Gräben dienen der Aufnahme, Ableitung und Versickerung von Regen- bzw. Ober-
flä chenwasser,  zudem  werden  sie  im  Zuge  Bewirtschaftung  des  Ackers  sowie  des
weiteren Umfelds stark eutrophiert.  Fü r  Ü berfahrten bzw. im Bereich von Einmü n-
dungen finden sich kleinräumige Verrohrungen.  Die Gräben sind nicht  unmittelbar
von technischen Einrichtungen zur Entwässerung abhängig. Naturschutzfachlich sind
sie insgesamt von geringer Bedeutung.

SIe
Anlage der 
Elektrizitä tsversorgung

Das Umspannwerk westlich sowie eine Trafostation im Sü dwesten wurden als  An-
lagen der Elektizitä tsversorgung erfasst. Ihre Bedeutung fü r Arten und Lebensgemein-
schaften ist sehr gering.

SV
Verkehrsflä chen

Begleitstrukturen im 
Widmungsbereich:
SVs, SVi, SVp, HFz

Die  Abgrenzung  von  Verkehrsflä chen  erfolgte  gem.  LFU  (2024)  auf  Grundlage  der
Widmungsbereiche  anhand  des  ALKIS.  Im  Rahmen  der  gegenständlichen  Planung
unterliegen diese Flä chen keinen umweltrelevanten Eingriffen, ihre Aufnahme in den
Geltungsbereich dient vornehmlich dem Nachweis verkehrsrechtlich freizuhaltender
Sichtfelder.

Die asphaltierte K20 „Helserdieker Strot“ ist dabei als vollversiegelte Verkehrsflä che
(SVs) einzustufen, ebenso der nö rdlich parallel verlaufende Geh- und Radweg. Der sich
dazwischen befindliche Trennstreifen stellt sich als intensiv gepflegtes Bankett ohne
Gehö lze dar (SVi).

An der Ostseite des Ackers verläuft zudem ein Gemeindeweg (SVp), der zur Gemeinde-
grenze hin (an bzw. ü ber einem Graben) von Gebü schen bzw. einer sonstigen Feld-
hecke gesäumt wird (HFz).

Die Verkehrsflä chen im Geltungsbereich sind von sehr geringer (K20) bzw. geringer
Bedeutung (Feldweg), die Feldhecke indessen von mittlerer bis hoher Bedeutung fü r
Arten und Lebensgemeinschaften bzw. fü r den ö rtlichen Landschaftsbildausschnitt.

SVh
Verkehrsflä chen-
begleitgrü n mit Bäumen

Straßenbegleitend entlang der K 20 „Helserdieker Strot“ verläuft (auf der sü dlichen
Bö schung des dortigen Grabens) eine Baumreihe. Die Gehö lze werden regelmäßig auf-
geastet bzw. eingekü rzt (Lichtraumprofil). Ihr Regelabstand beträgt ca. 20 m mit ver-
einzelten Lü cken durch offenbar zwischenzeitlich entnommene Bäume.

In den Bäumen wurden keine Risse, Spalten, Hö hlen oder andere Strukturen gefunden,
die sie per se als Habitatbaum qualifizieren. Bei Habitatgehö lzen muss es sich jedoch
nicht zwangsläufig um alte, partiell abgestorbene oder bereits in Zersetzung befind-
liche Bäume handeln,  da bereits der natü rliche Habitus auch eines jungen Baumes
zahlreiche  Strukturen  bietet  (z.B.  Nist-,  Nahrungs,  Ü berwinterungs-  oder  Versteck-
mö glichkeiten), wodurch er spezifische Lebensraumansprü che verschiedenster Arten
bedient. Naturschutzfachlich sind Bäume deshalb stets von Bedeutung und je nach Art
und Umfang des Vorhabens besonders schü tzenswert bzw. eingriffsrelevant.

Vorhabenbedingte Baumentnahmen oder -verluste sind insoweit regelmäßig einzel-
fallbezogen zu betrachten, im Rahmen der gegenständlichen Planung jedoch nicht er-
forderlich oder geplant.
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Abbildung 2: Biotoptypen
Quelle Kartenhintergrund: GeoBasis-DE/LVermGeo SH (2025)
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2.2.2 Faunistische Potenzialanalyse

Im Rahmen der faunistischen Potenzialanalyse wird untersucht, ob die Umsetzung der Planung
zum Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände fü hren kann.

Zum Schutz wild lebender Tier-  und Pflanzenarten wurden auf  gemeinschafts-  und national-
rechtlicher Ebene umfangreiche Vorschriften erlassen. Europarechtlich sind hier die „Richtlinie
92/43/EWG des Rates  zur Erhaltung der natü rlichen Lebensräume sowie der wild lebenden
Tiere und Pflanzen“ (FFH-Richtlinie) und die „Richtlinie 2009/147/EG des europä ischen Parla-
ments und des Rates ü ber die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten“ (EU-Vogelschutzricht-
linie) zu nennen, auf nationaler Ebene insbesondere das Bundesnaturschutzgesetz mitsamt der
Landesgesetze – fü r Schleswig-Holstein das Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG).

In den §§ 44 ff. BNatSchG werden die europarechtlichen Anforderungen zum Artenschutz, die
sich aus FFH- und EU-Vogelschutzrichtlinie ergeben, in nationales Recht umgesetzt. § 44 Abs. 5
BNatSchG begrenzt den Anwendungsbereich der nachfolgend näher beschriebenen Verbotstat-
bestände dabei fü r nach § 15 BNatSchG zugelassene Eingriffe im Wesentlichen auf europä ische
Vogelarten und Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie.

Tötungsverbot
Verbot, wild lebenden Tieren der besonders geschü tzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu
verletzen, zu tö ten oder ihre Entwicklungsformen der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder
zu zerstö ren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG).

Tö tung setzt zunä chst ein Einwirken auf das Tier voraus, das zu seinem Tode fü hrt. Eine Tö tung
kann auch vorliegen, wenn durch eine Handlung der Tod nicht unmittelbar herbeigefü hrt wird,
aber praktisch unvermeidbar ist. Der Verbotstatbestand ist auf das Individuum bezogen und im
Rahmen der Eingriffszulassung generell durch geeignete Maßnahmen, soweit mö glich und ver-
hä ltnismäßig, zu vermeiden. Vor diesem Hintergrund wird zur Vermeidung von Tö tungstatbe-
ständen z.B. bei Brutvö geln i.d.R. eine Baufeldfreiräumung außerhalb der Brutzeit vorzusehen
sein oder bei Betroffenheit vom Amphibien- und Reptilienlebensräumen in Einzelfä llen das Ein-
zäunen von Landlebensräumen und ein Abfangen der Tiere vor der Baufeldfreiräumung.

Unabwendbare Tierkollisionen, wie sie sich durch zufä lliges Hineinlaufen oder Hineinfliegen ein-
zelner Individuen in Gebä ude oder technische Anlagen ergeben kö nnen,  sind als  allgemeines
Lebensrisiko anzusehen. Das Tö tungsverbot ist in dieser Konstellation erst dann gegeben, wenn
sich das Tö tungsrisiko vorhabenbedingt in signifikanter Weise erhö ht (vgl. BVerwG vom 12. Mä rz
2008, 9A 3.06: RN 219). Im Zuge der Errichtung von Batteriespeichersystemen sind insoweit
keine vorhabenbedingten Tö tungen zu erwarten.

Störungsverbot
Verbot, wild lebende Tiere der streng geschü tzten Arten und der europä ischen Vogelarten wäh-
rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Ü berwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich
zu stö ren. Eine erhebliche Stö rung liegt vor, wenn sich durch die Stö rung der Erhaltungszustand
der lokalen Population einer Art verschlechtert (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG).
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Eine Stö rung setzt voraus, dass eine Einwirkung auf das Tier erfolgt, die von diesem als negativ
wahrgenommen wird. Dies kann insbesondere durch Beunruhigungen und Scheuchwirkungen,
z.B. infolge von Bewegung, Lä rm oder Licht, aber auch durch visuelle Effekte bspw. von Bau-
werken eintreten. Werden Tiere an ihren Fortpflanzungs- und Ruhestä tten gestö rt, kann dies zur
Folge haben, dass diese Stä tten fü r sie nicht mehr nutzbar sind, was einem Beschädigungstat-
bestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG gleichkommt. Insofern ergeben sich zwischen dem Stö -
rungstatbestand und dem Tatbestand der Beschä digung von Fortpflanzungs- und Ruhestä tten
zwangsläufig Ü berschneidungen.

Vorü bergehende Beeinträ chtigungen an den Fortpflanzungsstä tten, z.B. wä hrend der Bauphase
sollten dabei als Stö rung aufgefasst werden. Ob eine dauerhafte Stö rung z.B. innerhalb betriebs-
bedingter Wirkbä nder, durch anlage- und betriebsbedingte Zerschneidung essenzieller Wander-
korridore oder durch den Verlust essenzieller Nahrungshabitate zur Aufgabe der Fortpflanzungs-
und Ruhestä tte und somit zur Beschä digung fü hrt, ist i.d.R. art- und situationsspezifisch zu beur-
teilen, wobei vorgesehene Vermeidungsmaßnahmen zu berü cksichtigen sind.

Nur Stö rungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Population auswirken, sind als
erhebliche Stö rung einzustufen und kö nnen den Verbotstatbestand erfü llen. Der Begriff der lo-
kalen Population ist rechtlich nicht eindeutig definiert und im artenschutzrechtlichen Kontext
von rein biologischen Populationsbegriffen zu unterscheiden. Die „Bund/Länder Arbeitsgemein-
schaft Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung“ (LANA) definiert die lokale Population in
Anlehnung an KIEL (2007) als „eine Gruppe von Individuen einer Art, die eine Fortpflanzungs-
oder Ü berdauerungsgemeinschaft bilden und gemeinsam einen zusammenhä ngenden Lebens-
raum bewohnen. Im Allgemeinen sind Fortpflanzungsinteraktionen oder andere Verhaltensbe-
ziehungen zwischen diesen Individuen häufiger  als  zwischen ihnen und Mitgliedern anderer
lokaler  Populationen  derselben  Art.“  Lokale  Populationen  sind  i.d.R.  artspezifisch  und  unter
Berü cksichtigung der Gegebenheiten des Einzelfalls nach pragmatischen Gesichtspunkten abzu-
grenzen. Im Wesentlichen kö nnen folgende Fallgruppen betrachtet werden (LANA 2010):

• Lokale Population im Sinne eines gut abgrenzbaren örtlichen Vorkommens
Bei Arten mit einer punktuellen oder zerstreuten Verbreitung oder solchen mit lokalen
Dichtezentren sollte  sich  die  Abgrenzung an  eher  kleinräumigen Landschaftseinheiten
orientieren (z.B. Waldgebiete,  Grü nlandkomplexe, Bachläufe) oder auf klar abgegrenzte
Schutzgebiete beziehen. Gut abgrenzbare ö rtliche Vorkommen sind bspw. Laichgemein-
schaften von Amphibien,  Fledermäuse  einer Wochenstube oder  eines  Winterquartiers,
Brut-  oder  Rastkolonien.  Hier  bildet  das  von  der  Stö rung  betroffene  Vorkommen  die
lokale  Population.  Arten  mit  lokalen  Dichtezentren  aufgrund  einer  engen  Bindung  an
seltene Lebensrä ume bzw. spezielle Habitatansprü che kö nnen z.B. Steinkauz, Mittelspecht
oder Feldlerche sein.

• Lokale Population im Sinne einer flächigen Verbreitung
Bei Arten mit einer flä chigen Verbreitung sowie bei  revierbildenden Arten mit großen
Aktionsrä umen kann die lokale Population auf den Bereich einer naturräumlichen Land-
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schaftseinheit bezogen werden. Wo dies nicht mö glich ist, kö nnen planerische Grenzen
(Kreise oder Gemeinden) zugrunde gelegt werden. Arten mit einer flä chigen Verbreitung
sind z.B.  Kiebitz,  Neuntö ter oder Nachtigall.  Revierbildende Arten mit großen Aktions-
radien sind z.B. Mäusebussard, Rotmilan, Waldkauz oder Schwarzspecht.

• Lokale Population bei Arten mit sehr großen Aktionsräumen
Fü r Arten mit sehr großen Raumansprü chen, bei denen eine Anwendung der o.g. Punkte
nicht zielfü hrend ist (z.B. Schwarzstorch, Wolf, Wildkatze, Biber oder Fischotter), ist die
Abgrenzung  einer  lokalen  Population  auch  bei  flä chiger  Verbreitung  häufig  nur  unter
pragmatischen Gesichtspunkten mö glich.  In diesem Fall  ist  (insbesondere bei  seltenen
Arten) vorsorglich das einzelne Brutpaar oder das Rudel als lokale Population zu betrach-
ten. Bei diesen Arten ist nicht auszuschließen, dass sich bereits die Stö rung eines ein-
zelnen Individuums, Brutpaares oder des Familienverbands auf die jeweilige lokale Popu-
lation auswirkt und den artenschutzrechtlichen Verbotstatbestand der Stö rung erfü llt.

Eine  Verschlechterung  des  Erhaltungszustandes  ist  immer  dann  anzunehmen,  wenn  sich  als
Folge der Stö rung die Grö ße oder der Fortpflanzungserfolg der lokalen Population signifikant
und nachhaltig verringert. Bei hä ufigen und weit verbreiteten Arten fü hren kleinräumige Stö r-
ungen  einzelner  Individuen  im  Regelfall  nicht  zu  einem  Verstoß  gegen  das  Stö rungsverbot.
Demgegenü ber kann bei landesweit seltenen Arten mit geringen Populationsgrö ßen eine signi-
fikante Verschlechterung bereits dann vorliegen, wenn die Fortpflanzungsfähigkeit, der Bruter-
folg oder die Ü berlebenschancen einzelner Individuen beeinträ chtigt oder gefährdet werden (vgl.
LANA 2010).

Beschädigungsverbot
Verbot, Fortpflanzungs- oder Ruhestä tten der wild lebenden Tiere der besonders geschü tzten
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstö ren (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNat-
SchG) und Verbot, wild lebende Pflanzen der besonders geschü tzten Arten oder ihre Entwick-
lungsformen  aus  der  Natur  zu  entnehmen,  sie  oder  ihre  Standorte  zu  beschädigen  oder  zu
zerstö ren (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG).

Die Fortpflanzungsstä tte umfasst alle Orte im Gesamtlebensraum eines Tieres, die im Verlauf des
Fortpflanzungsgeschehens benö tigt werden. Entsprechend umfassen die Ruhestä tten alle Orte,
die regelmäßig zum Ruhen oder Schlafen aufgesucht werden. Entscheidend fü r  das Vorliegen
einer Beschädigung ist die Feststellung, dass eine Verminderung des Fortpflanzungserfolgs oder
der Ruhemö glichkeiten wahrscheinlich ist,  was  sowohl  unmittelbare materielle  Verluste  bzw.
Beeinträ chtigungen der Fortpflanzungs- und Ruhestä tte, als auch Funktionsverluste durch dau-
erhafte mittelbare Beeinträ chtigungen wie Schadstoffimmissionen, Erschü tterungen oder Lä rm
einschließt.  Im  Einzelfall  kann  auch  die  Zerstö rung  relevanter  Teile  essenzieller  Nahrungs-
habitate  oder  die  Zerschneidung  essenzieller  Wanderkorridore  von  Bedeutung  sein,  wenn
dadurch die Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestä tte entfä llt.

Um unter den Schutz der Vorschrift zu fallen, mü ssen Fortpflanzungs- oder Ruhestä tten nicht
dauerhaft von Individuen der jeweiligen Art genutzt werden. Erfolgt die Nutzung regelmäßig, so
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greift das Verbot auch in Zeiten, in denen die Lebensstä tte nicht genutzt wird. Bei nicht stand-
orttreuen Arten, die ihre Lebensstä tten regelmäßig wechseln und nicht erneut nutzen, ist die
Zerstö rung einer Fortpflanzungs- oder Ruhestä tte außerhalb der Nutzungszeiten hingegen kein
Verstoß gegen die artenschutzrechtlichen Bestimmungen.

2.2.2.1 Mögliche Artvorkommen

Zur Abschä tzung ihrer mö glichen Betroffenheit wurden diejenigen Arten ermittelt, fü r die Vor-
kommen im Sinne einer lokalen Population im Radius von ca. 500 m um den Geltungsbereich
unter Berü cksichtigung der Biotopausstattung nicht ausgeschlossen werden kö nnen. Die Herlei-
tung des Artenspektrums basiert auf einer Auswertung verfü gbarer Informationen und Angaben
der Fachliteratur zu artspezifischen Habitatansprü chen und Verhaltensweisen, zur allgemeinen
Verbreitung der Arten sowie auf eingeholten Daten zu (historischen) Nachweisen im Planungs-
raum (Zentrales Artenkataster Schleswig-Holstein). Insbesondere wurden herangezogen: BAIR-
LEIN (1996),  BERNOTAT & DIERSCHKE (2021),  BEZZEL (1985), BORKENHAGEN (2011), GEB-
HARD (1997), GEDEON et al. (2014), LANU SH (2002, 2005), LBV-SH (2016, 2020), LFU (2025),
LLUR (2019, 2021a, b), MELUND (2019), MELUR (2014, 2016), MLUR (2011a, b), RYSLAVY et al.
(2020), SÜ DBECK et al. (2025) sowie TOLASCH & GÜ RLICH (2024).

Europäische Vogelarten
Innerhalb eines Radius von ca. 500 m um den Geltungsbereich sind Vorkommen der in Tabelle 3
aufgefü hrten Vogelarten potenziell mö glich, wobei das Auftreten aller Arten sehr unwahrschein-
lich ist. Der Geltungsbereich besitzt aufgrund seiner Lage und Nutzung nur eine vergleichsweise
geringe Eignung als Lebensraum. Zwar kö nnen offene Ackerflä chen potenziell auch fü r Boden-
brü ter (z.B. Feldlerche, Kiebitz, Rebhuhn, Wiesenpieper) attraktiv sein, diese zählen jedoch i.d.R.
zu den stark stö rungsempfindlichen Arten (vgl. GARNIEL & MIERWALD 2010), benö tigen inner-
halb von „Agrarwü sten“ wenigstens einen Minimalgrad an beruhigten Sä umen, Grabenrä ndern,
Feldwegen,  Brachflä chen und Fehlstellen bzw.  extensiv  bewirtschaftetes  Grü nland mit  gleich-
zeitig nicht zu dichter Vegetation (vgl. NABU 2013, LIESER 2024) oder gelten gegenü ber Vertikal-
strukturen und Sichthindernissen als empfindlich. Der Geltungsberich besitzt damit fü r boden-
brü tende Arten insgesamt keine nennenswerte Eignung.

Grundsä tzlich ist aber davon auszugehen, dass umliegende Flurstü cke und angrenzende Struk-
turen die Habitatansprü che ubiquitä rer Arten erfü llen. Vermehrt zu erwarten sind entsprechend
häufige und i.d.R. nicht im Bestand gefährdete Charakterarten des Waldes bzw. der Gehö lzbe-
stände und der Siedlungen sowie ü berwiegend ungefährdete Arten, deren Lebensraum sich auch
auf das (Halb-)Offenland erstreckt. Die in der Umgebung vorhandenen Einzelgehö lze, Gebü sche
und Hecken dü rften dabei zur Anhebung von Arten- und Individuenzahlen fü hren. Aufgrund der
Straßennähe sowie angesichts der ackerbaulichen Nutzung und technischen Ü berprägung des
Raumes sind diesbezü glich jedoch keine Lebensräume hoher oder sehr hoher Bedeutung zu er-
warten.
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Tabelle 3: Potenziell vorkommende Vogelarten im 500 m Radius
G: Habitatpotenzial (z.T. bewirtschaftungsabhängig) auch im Geltungsbereich gegeben
Rote Liste BRD: Ryslavy et al. (2020), Rote Liste SH: (LLUR 2021a)
Rote Liste Status: *: ungefährdet

V: Vorwarnliste
3: gefährdet
2: stark gefährdet

Artname Habitat-
potenzial

Rote Liste BRD
(2020)

Rote Liste SH
(2021)

Amsel G * *
Austernfischer * V
Bachstelze * *
Baumpieper V *
Birkenzeisig G * *
Blaukehlchen * *
Blaumeise * *
Bluthänfling G 3 *
Buchfink * *
Buntspecht * *
Dohle * V
Dorngrasmü cke G * *
Eichelhäher * *
Elster * *
Feldlerche 3 3
Feldsperling V *
Fitis G * *
Gartenbaumläufer * *
Gartengrasmü cke G * *
Gartenrotschwanz * *
Gelbspö tter G * *
Gimpel G * *
Girlitz G * *
Goldammer G * *
Graureiher * *
Grauschnäpper G V *
Grü nfink G * *
Habicht * *
Hausrotschwanz * *
Haussperling * *
Heckenbraunelle G * *
Jagdfasan G
Karmingimpel G V *
Kernbeißer G * *
Kiebitz 2 3
Klappergrasmü cke G * *
Kleiber * *
Kohlmeise * *
Kuckuck G 3 V
Mauersegler * V
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Artname Habitat-
potenzial

Rote Liste BRD
(2020)

Rote Liste SH
(2021)

Mäusebussard * *
Mehlschwalbe 3 *
Misteldrossel G * *
Mö nchsgrasmü cke G * *
Rauchschwalbe V *
Rebhuhn 2 2
Ringeltaube G * *
Rohrammer G * *
Rotkehlchen G * *
Saatkrähe * *
Schafstelze * *
Schleiereule * 3
Schwanzmeise G * *
Singdrossel G * *
Sommergoldhähnchen G * *
Sperber * *
Star 3 V
Stieglitz G * *
Stockente * *
Trauerschnäpper 3 2
Tü rkentaube G * *
Turmfalke * *
Waldlaubsänger * *
Waldohreule * *
Weidenmeise * *
Wiesenpieper G 2 V
Wintergoldhähnchen G * *
Zaunkö nig G * *
Zilpzalp G * *

Da ubiquitä re Arten keine besonderen Habitatanforderungen stellen, sind die artenschutzrecht-
lichen Verbotstatbestände bei einer Betroffenheit dieser Arten i.d.R. nicht erfü llt. So ist bezü glich
des Stö rungstatbestandes davon auszugehen, dass räumlich zusammenhängende lokale Popula-
tionen fü r diese Arten großflä chig abzugrenzen sind und hohe Individuenzahlen aufweisen, vor-
habenbedingte Stö rungen betreffen daher nur Bruchteile der Population. Eine Verschlechterung
des Erhaltungszustands und damit die Erfü llung des Verbotstatbestands der erheblichen Stö rung
kann unter diesen Voraussetzungen ausgeschlossen werden. Insoweit reichen die im Rahmen der
Eingriffsregelung erforderlichen Kompensationsmaßnahmen zur Bewahrung des Status quo von
Natur und Landschaft regelmäßig aus, um die ö kologische Funktion mö glicherweise betroffener
Fortpflanzungs- und Ruhestä tten im räumlichen Zusammenhang weiterhin zu erfü llen. Baube-
dingte Beeinträ chtigungen werden durch Bauzeitenregelungen vermieden.
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Fledermäuse
In Schleswig-Holstein sind 15 Fledermausarten heimisch, die regional sehr unterschiedlich ver-
teilt und verbreitet sind. Als potenzielle Lebensräume kommen einerseits geeignete Jagdhabitate
und andererseits geeignete Sommer- und Winterquartiere z.B. in Hö hlen, Gebäuden und alten
Baumbestä nden in Frage. Zur Nutzung als Quartier geeignete Strukturen kommen im Geltungs-
bereich nicht vor, das Plangebiet kann indessen von Fledermäusen aus dem (weiteren) Umfeld
als Jagdrevier oder (entlang geeigneter Strukturen) als Flugroute genutzt werden. Diesbezü glich
sind Vorkommen von Abendsegler, Braunem Langohr, Breitflü gelfledermaus, Mü ckenfledermaus,
Rauhhautfledermaus, Wasserfledermaus und Zwergfledermaus potenziell mö glich.

Eine Beschädigung oder die Zerstö rung von regelmäßig besetzten Wochenstuben und Winter-
quartieren lö st  im Regelfall  einen Verbotstatbestand aus.  Ist  die  Lebensstä tte  bzw.  das  Jagd-
habitat nach dem Eingriff weiterhin verfü gbar und bleiben ihre ö kologischen Funktionen auf-
grund des geringen Umfangs der zu erwartenden Einschränkungen oder Verluste im räumlichen
Zusammenhang erfü llt, liegt kein Verstoß gegen die Schutzbestimmungen vor.

Aufgrund der opportunistischen Jagdweise der Tiere sind Jagdhabitate im Allgemeinen kein limi-
tierender Faktor, insbesondere Flä chenversiegelungen fü hren in den meisten Fä llen nur zu ge-
ringen Beeinträ chtigungen.  Maßnahmen zur  Neuschaffung von Jagd-  bzw.  Nahrungshabitaten
sind allenfalls ausnahmsweise (bei Verlust ü berdurchschnittlich bedeutsamer Nahrungsgebiete)
erforderlich (vgl. LANU SH 2008).

Weitere Säugetiere
Eine artenschutzrechtlich relevante Betroffenheit von weiteren Säugetierarten, insb. solcher des
Anhang IV der FFH-Richtlinie, kann aufgrund der nicht gegebenen Habitateignung und/oder feh-
lender Verbreitung im betrachteten Raum ausgeschlossen werden.

Amphibien, Käfer, Libellen, Reptilien, Schmetterlinge, Weichtiere
Eine artenschutzrechlich relevante Betroffenheit von Arten aus den Gruppen der Kä fer, Libellen,
Reptilien, Schmetterlinge und Weichtiere, insb. solcher des Anhang IV der FFH-Richtlinie, kann
aufgrund der nicht gegebenen Habitateignung und/oder fehlender Verbreitung im betrachteten
Raum ausgeschlossen werden.

2.3 Schutzgut Boden

Schädliche Bodenveränderungen und Beeinträ chtigungen der natü rlichen Bodenfunktionen bzw.
der Funktion des Bodens als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte gilt es grundsä tzlich soweit
wie mö glich zu vermeiden (vgl. §§ 1 und 2 Abs. 2 BBodSchG sowie § 1 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG).

Als natü rliche Funktionen sind in diesem Zusammenhang die Funktionen des Bodens als Lebens-
grundlage und Lebensraum fü r Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen, als Bestandteil
des Naturhaushalts,  insbesondere bezogen auf  die Wasser-  und Nährstoffkreislä ufe sowie als
Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium fü r stoffliche Einwirkungen aufgrund der Filter-, Puffer-
und Stoffumwandlungseigenschaften zu verstehen.
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Bö den mit besonderen Standorteigenschaften fü r die Biotopentwicklung bzw. Extremstandorte,
naturnahe sowie seltene bzw. kultur- oder naturhistorisch bedeutsame Bö den sind bei Eingriffen
daher besonders zu prü fen.

Bei der Bewertung des Bodens im Hinblick auf die in Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)
und Landesbodenschutzgesetz SH (LBodSchG) definierten natü rlichen Lebens- und Archivfunk-
tionen sowie seiner Empfindlichkeit gegenü ber Eingriffen sind gem. der Empfehlungen des LLUR
(2021c) zum Bodenschutz beim Bauen folgende Kriterien zu berü cksichtigen:

• Lebensgrundlage und Lebensraum fü r Menschen, Tiere, Pflanzen u. Bodenorganismen,

• Bestandteil  des  Naturhaushalts,  insbesondere  mit  seinen  Wasser-  und  Nährstoffkreis-
läufen

• Regler-, und Puffer- und Filterfunktion/natü rliche Bodenfruchtbarkeit,

• Archiv der Natur- und Kulturgeschichte,

• Reglerfunktion des Bodens fü r den Wasserhaushalt,

• Standort fü r land- und forstwirtschaftliche Nutzung,

• Funktion fü r den Klimaschutz (Kohlenstoffspeicher).

Gemäß Bodenkarte 1:25.000 (BK25) des MEKUN (2025) liegt das Vorhabengebiet im Marsch-
gebiet der Elbaue mit hauptsä chlichem Bodentyp Kalkmarsch. Hierbei handelt es sich um einen
aus marinen Ablagerungen hervorgegangenen, kalkhaltigen und tidebeeinflussten Grundwasser-
boden. Die Kalkmarsch zeichnet sich durch ihren kalkhaltigen Ober- und Unterboden sowie hohe
Gefü gestabilitä t aus, die Bodenart zä hlt i.d.R. zu den produktivsten Ackerstandorten.

Die bodenkundliche Feuchtestufe wird als „stark frisch“ sowie mit einer generellen Eignung fü r
Acker- und Grü nlandnutzung angegeben. Aufgrund der intensivlandwirtschaftlichen Nutzung ist
der Boden des beplanten Ackers, auf welchen die vorhabenbedingten Eingriffe beschränkt blei-
ben, als anthropogen ü berprä gt zu klassifizieren. Der Boden wird fortwährend durch Stoffein-
träge  (Dü ngung,  Pestizide,  ggf.  Kalkung,  etc.)  belastet,  die  natü rliche  Pedogenese  regelmä ßig
durch mechanische Eingriffe (insbesondere Umbruch) gestö rt oder aufgehoben.

Der ü brige Boden des Geltungsbereichs ist  angesichts der bestehenden Bebauung (Umspann-
werk), Versiegelung und Verdichtung (Verkehrsflä chen) als erheblich ü berformt bzw. vorbelastet
zu bezeichnen. In diesen Bereichen sind keine bedeutsamen oder hervorzuhebenden natü rlichen
Bodenfunktionen mehr zu konstatieren bzw. allenfalls noch äußert eingeschrä nkt vorhanden.

In ihrer derzeitigen Ausprägung erhaltenswerte Bö den,  seltene bzw. Archivbö den,  sulfatsaure
Bö den oder  Bodenschutzgebiete  sowie  klimasensitive  Bö den kommen nicht  vor,  das  MEKUN
(2025) gibt fü r den Geltungsbereich eine sehr geringe bodenfunktionale Gesamtleistung an, Alt-
lastenstandorte sind nicht bekannt.

Die Bö den des Geltungsbereichs werden hinsichtlich ihrer Wert- und Funktionselemente in An-
betracht der bestehenden Nutzungen und Vorbelastungen (Ackerbau, Versiegelung und Verdich-
tung) mit allgemeiner bis geringer Bedeutung bewertet.
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2.4 Schutzgut Wasser

Sowohl bei Eingriffen als auch bei Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist
Sorge fü r den Schutz des Grundwassers und einen ausgeglichenen Niederschlags-Abflusshaus-
halt zu tragen (vgl. § 1 Abs. 3 Nr. 3 BNatSchG). Darü ber hinaus sind ggf. die Ziele des Wasserhaus-
haltsgesetzes (WHG) oder der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) zu berü cksichtigen.

Oberflä chengewä sser sind vor Beeinträ chtigungen zu bewahren und ihre natü rliche Selbstreini-
gungsfähigkeit und Dynamik zu erhalten. Dies gilt insbesondere fü r natü rliche und naturnahe
Gewässer einschließlich ihrer Ufer, Auen und sonstigen Rü ckhalteflä chen. Eine Verschlechterung
des ö kologischen oder chemischen Zustands bzw. Potenzials gilt es zu vermeiden, ein guter ö ko-
logischer und chemischer Zustand bzw. ein gutes ö kologisches und chemisches Potenzial ist zu
erhalten oder zu erreichen (vgl. § 27 Abs. 1 WHG i.V.m. der WRRL).

Die  Oberflä chengewä sser  im  und  um  den  Geltungsbereich  wurden  i.S.d.  Methodik  und  des
Bewertungsverfahrens nach LFU (2024) als Bestandteil der ö kologischen Ausstattung als Bio-
toptypen erfasst und bewertet (vgl. Kap. 2.2.1).

Der  Geltungsbereich  ist  dem  Grundwasserkö rper  „NOK-Marschen“  zugeordnet,  welcher  gem.
MEKUN (2025) zu den nicht gefährdeten Grundwasserkö rpern zählt. Es sind keine grundwasser-
abhä ngigen Landö kosysteme nach WRRL in der Nähe verzeichnet.

Fü r  das Gebiet wird eine geringe Sickerwasserrate angegeben, die durchschnittliche jährliche
Netto-Grundwasserneubildung (mGROWA 1991-2020) beträgt ca. 100-150 mm/a. Der im Ver-
gleich zum landesweiten räumlichen Mittel (151 mm/a) unterdurchschnittliche Wert weist auf
ein mittleres bis geringes Risiko von Schadstoffeinträgen in den Grundwasserkö rper hin.

Unter Berü cksichtigung der Flä chennutzung sowie aufgrund der bestehenden Vorbelastungen
(Stoffeinträge aus der Landwirtschaft, Beeinträ chtigung des Grundwasserdargebots durch Ver-
siegelung und Verdichtung) wird das Schutzgut mit allgemeiner Bedeutung bewertet.

2.5 Schutzgut Klima/Luft

Luft und Klima sollen durch naturschutzfachliche und landschaftspflegerische Maßnahmen ge-
schü tzt werden, was insbesondere fü r Flä chen mit gü nstigen lufthygienischen oder klimatischen
Funktionen, wie Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete oder Luftaustauschbahnen gilt (vgl. § 1
Abs. 3 Nr. 4 BNatSchG).

Vorliegend handelt es sich um ein von Nord- und Ostsee geprägtes ozeanisches, gemäßigtes und
feuchttemperiertes Klima mit milden Wintern und kü hlen Sommern sowie westlich-sü dwestlich
dominierenden Winden. Ü ber das Jahr verteilt fallen ca. 809 mm Niederschlag. Der Januar ist mit
einer Durchschnittstemperatur von etwa 2 °C der kä lteste, der Juli mit etwa 17 °C der wä rmste
Monat. Die durchschnittliche Jahrestemperatur liegt bei ca. 8,4 °C (Klimadiagramm DWD-Station
Helse, Nr. 02122, Zeitraum 1972-2002).

Die im Geltungsbereich und in der Umgebung vorhandenen landwirtschaftlichen Flä chen kö nnen
bei  windschwachen Wetterlagen lokalklimatisch als  Kaltluftentstehungsgebiete  dienen,  wobei

Gemeinde Helse – vorh. B-Plan Nr. 6 – Umweltbericht 21



  

aufgrund fehlender Hö henunterschiede kein gleichmäßig gerichteter Abfluss solcher Luftmassen
erfolgt. Vielmehr wird der lokalklimatische Luftaustausch durch die vorherrschenden Winde und
aufgrund der Nähe zur Nordsee durch das Land-See-Windsystem bestimmt (vgl. MOSIMANN et
al. 1999).

Die  Luft  im Bereich des Vorhabengebietes kann durch landwirtschaftliche Nutzung temporä r
durch Staub, Dü nger, Pestizide, Abgase usw. belastet sein, wobei Landschaftselemente mit luft-
reinigender Wirkung (bspw. Hecken und Feldgehö lze zur natü rlichen Staubfilterung) im Umfeld
vorhanden sind.  Großflä chig versiegelte bzw. bebaute Bereiche,  die  den  Luftaustausch behin-
dern, befinden sich mit der Stadt Marne in sü dö stlicher Richtung.

In Anbetracht der Kleinräumigkeit des Vorhabens sind keine nennenswerten Funktions- oder
Wertverluste des Schutzguts Klima/Luft zu erwarten, vielmehr dü rfte die Entnahme der Acker-
flä che aus der intensiven Landwirtschaft zum Wegfall von Vorbelastungen fü hren. Das Schutzgut
wird insoweit als von allgemeiner Bedeutung bewertet.

2.6 Schutzgut Landschaft/Landschaftsbild

Natur und Landschaft sind so zu schü tzen, dass ihre Vielfalt, Eigenart und Schö nheit sowie ihr
Erholungswert auf Dauer gesichert sind (vgl. § 1 Abs 1 Nr. 3 BNatSchG). Großflä chige, weitge-
hend unzerschnittene Landschaftsräume sind vor weiterer Zerschneidung zu bewahren (vgl. § 1
Abs. 5 BNatSchG).

Als  Grundlage  fü r  die  Ermittlung  des  Eingriffs  in  das  Landschaftsbild  werden  insbesondere
anhand der Biotop- und Nutzungstypenkartierung die flä chigen, linearen und punktuellen Land-
schaftselemente bewertet,  die in ihrem Zusammenwirken das Landschaftsbild ergeben. Funk-
tionselemente mit besonderer Bedeutung fü r  das Landschaftsbild kö nnen jedoch auch natur-
schutzfachlich  besonders  geschü tzte  Gebiete,  naturraumtypische  und  charakteristische  Land-
schaftselemente (z.B. Knicks, Gewä sser) oder kulturhistorisch bedeutsame Landschaftsteile sein
sowie Bereiche mit Erholungsschwerpunkten wie Fuß- und Wanderwege oder historische Land-
schaftsbestandteile wie Gebäude und Parkanlagen.

Der Geltungsbereich liegt in der Dithmarscher Marsch, die in ihrer Entstehung und historischen
Entwicklung wesentlich vom Faktor Wasser geprägt  wurde.  Bis heute durchziehen zahlreiche
kleinere und grö ßere Gewä ssersysteme die Landschaft, welche zum einen das Sü ßwasser des so
durch Entwä sserung auch urbar gemachten Binnenlandes der Nordsee zufü hren, zum anderen
leiten sie bei Ebbe das zuvor aufgelaufene Meer- bzw. Brackwasser ab. Die Marsch zeigt das Bild
einer ausgeprägten Kulturlandschaft, in welcher heutzutage große Bereiche ackerbaulich genutzt
werden, aber ö kologisch wertvolle Feuchtgrü nländer noch in Teilen erhalten geblieben sind. Als
weiteres  prägendes  Landschaftselement  ist  in  neuerer  Zeit  die  Windkraftnutzung  hinzuge-
kommen. Zu den wenigen ungenutzten Lebensräumen zählen Wehlen oder Braken, durch Deich-
brü che hinter dem Deich entstandene Kleingewä sser.

Der Landschaftsbildausschnitt des Plangebietes zeichnet sich durch die Ackernutzung ohne eine
nennenswerte Abgrenzung durch besonders prägnante Gehö lzabschnitte oder Knicks aus. Weit-
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läufige, fü r die Marsch typische und ü berwiegend ununterbrochene Sichtbeziehungen bestehen
dabei allerdings nur nach Norden. Sü dö stlich grenzt die Stadt Marne an, unmittelbar westlich das
Umspannwerk.  Dieses  wirkt  als  erhebliche  technische  Ü berprägung,  zumal  eine  Eingrü nung
durch Gehö lze jedenfalls  straßenseitig nur abschnittsweise besteht.  Vom Geltungsbereich aus
sind zudem in alle Richtungen Windenergieanlagen zu sehen (> 50 Stü ck), die nä chstgelegene
Anlage befindet sich westlich in nur ca. 1 km Entfernung.

Mithin handelt es sich bei dem Plangebiet um einen Standort ohne natü rliche Dynamik, ohne
natü rliche Vielfalt und ohne eine in natü rlicher Dichte wahrnehmbare Tierwelt. Die historisch
gewachsene Dimension und Maßstäblichkeit des Landschaftsbildausschnitts ist aufgrund der im
Laufe der Zeit bis an den Geltungsbereich herangerü ckten Bebauung (Umspannwerk, Stadtge-
biet) nicht mehr (vollstä ndig) erlebbar. Das Landschaftsbild ist deutlich wahrnehmbar technisch
und anthropogen ü berprägt, natü rlich wirkende Biotoptypen kommen nicht vor. Durch intensive
Landnutzung und technische Ü berprägung wird die naturraumtypische Vielfalt hier degradiert
und nivelliert, das Plangebiet wird insoweit auch nicht zur Erholung oder fü r Freizeitaktivitä ten
genutzt. Das Schutzgut wird mit mittlerer bis geringer Bedeutung bewertet.

2.7 Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter

Auch Kultur-, Bau- und Bodendenkmä ler von Natur- bzw. historisch gewachsenen Kulturland-
schaften sind zur dauerhaften Sicherung von Vielfalt, Eigenart und Schö nheit sowie des Erho-
lungswertes von Natur und Landschaft vor Verunstaltung,  Zersiedelung  und sonstigen Beein-
trä chtigungen zu bewahren (vgl. § 1 Abs. 4 Nr. 1 BNatSchG).

Fü r den Geltungsbereich sind diesbezü glich keine schü tzenswerten Kulturgü ter verzeichnet bzw.
bekannt, Bestandsleitungen als zu schü tzende Sachgü ter werden im Rahmen der Planung be-
rü cksichtigt.

2.8 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgü tern ergeben sich aus ihrem Wirkungsgefü ge unter-
einander sowie mit der unbelebten Umwelt (Ö kologie im eigentlichen Sinne). Insbesondere sind
darunter die Stoff-, Energie- und Informationsflü sse zwischen den prägenden biologischen Funk-
tionen von Wasser, Boden, Klima, Pflanzen und Tieren zu verstehen, aber auch der Einfluss abio-
tischer Umweltfaktoren auf das Ö kosystem (vgl. § 1 Abs. 3 BNatSchG).

Die Beeinträ chtigung seiner Wechselwirkungen kann sich temporä r oder dauerhaft auf die Stabi-
litä t eines Ö kosystems auswirken. Diesbezü gliche Auswirkungen auf das Klima, Bö den, Habitate,
Biotope, Arten, Landschaften usw. sind hinreichend wissenschaftlich belegt.

Zwischen den natü rlichen Strukturen wechselwirkende, komplexe (d.h. biologische, chemische,
physikalische aber auch psychologische) Prozesse stellen eine unbedingte Voraussetzung fü r die
Leistungs- und Funktionsfä higkeit des Naturhaushaltes und der Landschaft dar. Sie machen eine
räumliche Abgrenzung und Charakterisierung dieser oftmals erst mö glich, da sie den ö kologi-
schen Zustand maßgeblich beeinflussen, so beispielsweise:
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• Wechselwirkende Prozesse aus Bodentyp und Wasserregime bestimmen die sich auf einer
Flä che natü rlicherweise einstellenden Pflanzenarten,  welche wiederum das Gefü ge der
auftretenden Tierarten beeinflussen.

• Wechselwirkende Prozesse aus Relief, Klima, etc. beeinflussen die natü rliche Entstehung
und Entwicklung von Bö den, das Wasserregime und das Erscheinungsbild der Landschaft.

• Wechselwirkende Prozesse aus Vielfalt, Eigenart und Schö nheit der Landschaft sowie vor-
herrschende Nutzungsformen beeinflussen die Wahrnehmung der Landschaft (durch den
Menschen), die ihrerseits die Erholungseignung beeinflusst.

Folglich wirkt sich die Beeinträ chtigung eines Schutzguts zwangsläufig auch auf die Wechsel-
wirkungen mit oder von anderen, durch Stoff-, Energie- und Informationsflü sse vernetzte Schutz-
gü ter aus.

Aufgrund der Komplexitä t ist eine umfassende Darstellung aller ö kologischen Wechselwirkungen
im Rahmen der Ausarbeitungen freilich nicht mö glich, die Wechselwirkungen werden jedoch im
Rahmen der  Einzelbetrachtung naturschutzfachlicher  Schutzgü ter  mit  abgebildet.  Dabei  wird
davon ausgegangen, dass die schutzgutbezogenen Erfassungen und Bewertungen im Sinne des
Indikationsprinzips Informationen ü ber die funktionalen Beziehungen zu anderen Schutzgü tern
und Schutzgutfunktionen beinhalten und die zwischen ihnen bestehenden Wechselwirkungen
indirekt erfassen. Die Betrachtung der einzelnen Schutzgü ter fü hrt damit im Ergebnis zu imma-
nenten Aussagen auch ü ber ihre Wechselwirkungen (vgl. RASSMUS et al. 2001 und Tab. 4).

Tabelle 4: Zusammenstellung von Wechselwirkungen nach SPORBECK et al. (1997)

Schutzgut/Schutzgutfunktion Bezug und Wechselwirkung zu und mit anderen Schutzgütern

Pflanzen

• Biotopschutzfunktion

• Abhängigkeit der Vegetation von abiotischen Standorteigenschaften (Boden-
form, Geländeklima, Grundwasserflurabstand, Oberflä chengewä sser, etc.)

• Pflanzen als Schadstoffakzeptor im Hinblick auf die Wirkpfade Pflanze-Mensch,
Pflanze-Tier

• anthropogene Vorbelastungen von Biotopen

Tiere

• Lebensraumfunktion

• Abhängigkeit der Tierwelt von der biotischen und abiotischen Lebensraum-
ausstattung (Vegetation/Biotopstruktur, Biotopvernetzung, Lebensraumgrö ße,
Boden, Geländeklima/Bestandsklima, Wasserhaushalt)

• Spezifische Tierarten/Tierartengruppen als Indikatoren fü r die Lebensraum-
funktion von Biotoptypen/-komplexen

Boden

• Lebensraumfunktion

• Speicher- und Regulationsfunktion

• Natü rliche Ertragsfunktion

• Boden als natur- bzw. kultur-
geschichtliche Urkunde

• Abhängigkeit der ö kologischen Bodeneigenschaften von den geologischen, 
geomorphologischen, wasserhaushaltlichen, vegetationskundlichen und 
klimatischen Verhä ltnissen

• Boden als Standort fü r Biotope bzw. Pflanzengesellschaften
• Boden als Lebensraum fü r die Bodentiere
• Boden in seiner Bedeutung fü r den Landschaftswasserhaushalt (Grundwasser-

neubildung, Retentionsfunktion, Grundwasserschutz, Grundwasserdynamik)
• Boden als Schadstoffsenke und Schadstofftransportmedium im Hinblick auf die

Wirkpfade Boden-Pflanzen, Boden-Wasser, Boden-Mensch, Boden-Tiere
• Abhängigkeit der Erosionsgefährdung des Bodens von geomorphologischen 

Verhä ltnissen und Bewuchs
• anthropogene Vorbelastungen des Bodens

Grundwasser

• Grundwasserdargebotsfunktion

• Abhängigkeit der Grundwasserergiebigkeit von den hydrogeologischen 
Verhä ltnissen und der Grundwasserneubildung
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Schutzgut/Schutzgutfunktion Bezug und Wechselwirkung zu und mit anderen Schutzgütern

• Grundwasserschutzfunktion

• Funktion im Landschaftswasser-
haushalt

• Abhängigkeit der Grundwasserneubildung von klimatischen, bodenkundlichen 
und vegetationskundlichen/nutzungsbezogenen Faktoren

• Abhängigkeit der Grundwasserschutzfunktion von der Grundwasserneu-
bildung und der Speicher- und Regulationsfunktion des Bodens

• oberflä chennahes Grundwasser als Standortfaktor fü r Biotope und Tier-
lebensgemeinschaften

• Grundwasserdynamik und seine Bedeutung fü r den Wasserhaushalt von 
Oberflä chengewä ssern

• oberflä chennahes Grundwasser (und Hangwasser) in seiner Bedeutung als 
Faktor der Bodenentwicklung

• Grundwasser als Schadstofftransportmedium im Hinblick auf die Wirkpfade 
Grundwasser-Mensch, Grundwasser-Oberflä chengewä sser, Grundwasser-
Pflanzen

• anthropogene Vorbelastungen des Grundwassers

Oberflächengewässer

• Lebensraumfunktion

• Funktion im Landschaftswasser-
haushalt

• Abhängigkeit des ö kologischen Zustandes (Morphologie, Vegetation, Tiere, 
Boden) von der Gewä sserdynamik

• Abhängigkeit der Selbstreinigungskraft vom ö kologischen Zustand des 
Gewä ssers (Besiedlung mit Tieren und Pflanzen)

• Gewä sser als Lebensraum fü r Tiere und Pflanzen
• Abhängigkeit der Gewä sserdynamik von der Grundwasserdynamik im Ein-

zugsgebiet (in Abhängigkeit von Klima, Relief, Hydrogeologie, Boden, Vege-
tation, Nutzung)

• Gewä sser als Schadstofftransportmedium im Hinblick auf die Wirkpfade 
Gewä sser-Pflanzen, Gewä sser-Tiere, Gewä sser-Mensch

• anthropogene Vorbelastungen von Oberflä chengewä ssern

Klima

• Regionalklima

• Geländeklima

• klimatische Ausgleichsfunktion

• Geländeklima in seiner klimaö kologischen Bedeutung fü r den Menschen
• Geländeklima/Bestandsklima als Standortfaktor fü r Vegetation und Tierwelt
• Abhängigkeit des Geländeklimas und der klimatischen Ausgleichsfunktion 

(Kaltluftabflussbahnen u.a.) von Relief, Vegetation/Nutzung und grö ßeren 
Wasserflä chen

• Bedeutung von Waldflä chen fü r den regionalen Klimaausgleich
• anthropogene Vorbelastungen des Klimas

Luft

• lufthygienische Belastungsräume

• lufthygienische Ausgleichsfunktion

• lufthygienische Situation fü r den Menschen
• Bedeutung von Vegetationsflä chen fü r die lufthygienische Ausgleichsfunktion
• Abhängigkeit der lufthygienischen Belastungssituation von geländeklima-

tischen Besonderheiten (lokale Windsysteme, Frischluftschneisen, städte-
bauliche Problemlagen)

• Luft als Schadstofftransportmedium im Hinblick auf die Wirkpfade Luft-
Pflanze, Luft-Mensch, Luft-Tier

• anthropogene lufthygienische Vorbelastungen

Landschaft

• Landschaftsbildfunktion

• natü rliche Erholungsfunktion

• Abhängigkeit des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion von den 
Landschaftsfaktoren Relief, Vegetation/Nutzung, Oberflä chengewä sser

• Leit- und Orientierungsfunktion fü r Tiere
• anthropogene Vorbelastungen des Landschaftsbildes
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3 Beschreibung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Grundlage fü r die Ermittlung von Beeinträ chtigungen bildet die vorliegende Planung, welche das
Vorhaben in seinen wesentlichen Merkmalen darstellt und beschreibt. Umweltrelevante Projekt-
wirkungen bzw. Wirkfaktoren werden nach Art, Umfang und zeitlicher Dauer des Auftretens ab-
geleitet. Sie werden nach ihren Ursachen in drei Gruppen unterschieden:

Baubedingte Wirkungen, d.h. temporä re Wirkungen, die während der Bauphasen auf-
treten, wie z.B. Flä cheninanspruchnahmen, Schadstoffemissionen, Lä rm, Erschü tterungen
und  Lichtreize  durch  Erschließungs-  und  Baubetrieb.  Baubedingte  Wirkungen  kö nnen
sich sowohl in Funktionsminderungen (insb. von Habitatfunktionen) als auch in Beein-
trä chtigungen von Erholungs- und Landschaftsbildfunktionen niederschlagen.

Anlagebedingte Wirkungen, d.h.  dauerhafte  Wirkungen,  die  durch Ü berplanung bzw.
den oder die Baukö rper verursacht werden, so z.B. (Teil-)Versiegelungen oder Flä chen-
verluste durch Bodenauftrag oder -abtrag. Anlagebedingte Wirkungen beschränken sich
auf den unmittelbaren Geltungs- bzw. Baubereich sowie auf ggf. dauerhaft zusä tzlich be-
anspruchte Flä chen (Nebenanlagen). Sie kö nnen Funktionsverluste fü r Pflanzen und Tiere
sowie das Landschaftsbild bzw. Funktionsminderungen fü r Boden, Wasser, Klima und Luft
hervorrufen.

Betriebsbedingte Wirkungen,  d.h.  dauerhafte und temporä re Wirkungen durch Nutz-
ung, Bewirtschaftung (Verkehr, Produktion, etc.) oder Unterhaltung, z.B. Schadstoffimmis-
sionen, erhö hte Kollisionsgefahren, Barrierewirkungen, Lä rm, optische Reize.

Die Ermittlung der Erheblichkeit von Umweltauswirkungen erfolgt unter Berü cksichtigung von
Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeinträ chtigungen ü ber eine funktions-
und schutzgutbezogene Konfliktanalyse auf Grundlage der „Hinweise zur Anwendung der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung in der verbindlichen Bauleitplanung“ (MELUR 2013).

Danach liegt eine Beeinträ chtigung von Natur und Landschaft vor, wenn durch ein Vorhaben ein
oder mehrere Schutzgü ter erheblich beeinträ chtigt werden kö nnen. Dabei ist davon auszugehen,
dass die Veränderung der Gestalt oder Nutzung von Grundflä chen im Bereich von Flä chen all-
gemeiner Bedeutung regelmäßig die Schutzgü ter Boden, Wasser und Landschaftsbild beeinträ ch-
tigt. Arten und Lebensgemeinschaften werden beeinträ chtigt, wenn die Flä chen zusammen mit
angrenzenden Landschaftsteilen und -bestandteilen einen Lebensraum bilden oder von beson-
derer Bedeutung fü r Rote Listen-Arten sind. Erhebliche Beeinträ chtigungen ergeben sich regel-
mäßig im Bereich von Flä chen mit besonderer Bedeutung fü r den Naturschutz.

Biotopfunktionen
Die bau- und anlagebedingte Flä cheninanspruchnahme stellt den wesentlichen Eingriff in
die Biotopfunktionen dar. Die Planung wirkt sich ausschließlich auf geringwertige Biotop-
typen ohne besondere Bedeutung fü r den Naturschutz aus (Intensivacker, naturferne Grä -
ben), erhebliche Beeinträ chtigungen von Biotopfunktionen sind damit nicht zu erwarten.
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Habitatfunktionen
Die bau- und anlagebedingte Flä cheninanspruchnahme fü hrt voraussichtlich nicht bzw.
allenfalls in unerheblichem Maße zum Verlust von Lebensraumfunktionen geringwertiger
Biotoptypen ohne besondere naturschutzfachliche Bedeutung (s.o.).

Bodenfunktionen
Die bau- und anlagebedingte Flä cheninanspruchnahme von Bö den fü hrt bei Vollversie-
gelung zum Verlust der natü rlichen Bodenfunktionen. Fü r Teilversiegelungen werden die
oberen Bodenschichten ausgetauscht und/oder verdichtet. Ungeachtet seiner Bedeutung
stellen solche Eingriffe stets erhebliche Beeinträ chtigungen des Bodens dar (vgl.  LLUR
2021c).

Grundwasserfunktionen
Die  bau-  und  anlagebedingte  Flä cheninanspruchnahme  und  der  damit  einhergehende
Verlust bzw. die Beeinträ chtigung maßgeblicher Grundwasserfunktionen kann grundsä tz-
lich  erhebliche  Beeinträ chtigungen  hervorrufen.  Vom  Vorhaben  sind  allerdings  durch
Stoffeinträ ge aus der Landwirtschaft vorbelastete Grundwasserfunktionen betroffen. Mit
der Entnahme des Ackers aus der landwirtschaftlichen Nutzung werden die Belastungen
abgestellt bzw. minimiert. Insgesamt sind damit keine erheblichen Beeinträ chtigungen zu
erwarten.

Funktionen von Oberflächengewässern
Die  bau-  und  anlagebedingte  Flä cheninanspruchnahme  und  der  damit  einhergehende
Verlust bzw. die Beeinträ chtigung maßgeblicher Grundwasserfunktionen kann grundsä tz-
lich erhebliche Beeinträ chtigungen hervorrufen. Von der Planung sind ausschließlich na-
turferne Gräben ohne regelmäßige Wasserfü hrung mit fü r den Naturhaushalt sowie fü r
Arten untergeordneter Bedeutung betroffen. Erhebliche Beeinträ chtigungen sind nicht zu
erwarten.

Schutzgebietsfunktionen und Funktionen von Klima/Luft und Landschaft
Durch das Vorhaben sind keine erheblichen Beeinträ chtigungen zu erwarten.

3.1 Schutzgut Mensch

Baubedingt  kö nnen temporä r  Stö rungen infolge  des  Baustellenverkehrs  auftreten,  die  jedoch
keine erheblichen Auswirkungen auf das Wohnumfeld haben. Durch den Baubetrieb ist ferner
mit Lä rm, Erschü tterungen, Abgasen und Staubentwicklung zu rechnen. Aufgrund der zeitlich
begrenzten Bauarbeiten und der vergleichsweise isolierten Lage des Plangebietes sind die bau-
bedingten Beeinträ chtigungen insgesamt als gering zu werten.

Anlagebedingt kommt es zu einer unerheblichen Ä nderung des Wohnumfeldes, da mit der Auf-
stellung  des  vorhabenbezogenen Bebauungsplanes  eine  Nutzungsänderung  einhergeht.  Diese
stellt in Anbetracht des bestehenden Umspannwerks in unmittelbarer Nachbarschaft allerdings
keine erhebliche Beeinträ chtigung dar. Erholungsfunktionen sind von den bau- und anlagebe-
dingten Wirkungen nicht betroffen.
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Betriebsbedingt kö nnen Stö rungen durch Lä rm aufgrund von Wartungs- oder Instandsetzungs-
arbeiten hervorgerufen werden, die jedoch allenfalls tagsü ber und selten auftreten sowie von
kurzer Dauer sind. Derartige Stö rungen sind nicht als erheblich zu werten.

Den Planunterlagen liegt eine schalltechnische Untersuchung bei (T&H INGENIEURE 2025), die
zu dem Ergebnis kommt, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lä rm tags und nachts eingehal-
ten oder unterschritten werden. Auch kurzzeitige Geräuschspitzen seien nicht zu erwarten. Das
Vorhaben wird aus schalltechnischer Sicht als genehmigungsfähig erachtet.

3.2 Schutzgut Pflanzen und Tiere

3.2.1 Biotoptypen und Vegetation

Bau- und anlagebedingt wird vom Vorhaben ausschließlich Grundflä che in Anspruch genommen
(baulich ü berplant), auf der sich naturschutzfachlich geringwertige Biotoptypen ohne besondere
Bedeutung fü r Natur und Landschaft befinden. Gehö lzentnahmen sind weder vorgesehen noch
erforderlich.  Die  bau-  und  anlagebedingten  Beeinträ chtigungen  auf  Biotoptypen  werden  als
unerheblich eingestuft. Betriebsbedingt sind ebenfalls keine erheblichen Beeinträ chtigungen zu
erwarten.

3.2.2 Brutvögel

Die Wahrscheinlichkeit baubedingter Beeinträ chtigungen von Brutvogelarten hängt im Wesent-
lichen davon ab, ob die Baumaßnahmen während der Brutzeit erfolgen. So kö nnen sich während
der Bauzeit temporä re Beeinträ chtigungen durch Lä rm und optische Reize ü ber bestehende Vor-
belastungen hinaus  ergeben,  weshalb  die  Bauarbeiten  grundsä tzlich außerhalb  der  Brutzeit
durchgefü hrt werden sollten. Unter Berü cksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung und Ver-
minderung sowie in Anbetracht bestehender Vorbelastungen sind erhebliche baubedingte Beein-
trä chtigungen nicht zu erwarten.

Anlagebedingt  fü hrt  das Vorhaben nicht  zu erheblichen Beeinträ chtigungen,  da insbesondere
keine Gehö lzentnahmen vorgesehen sind. Sofern Gehö lze i.S.d. Vermeidungsmaßnahmen (Licht-
raumprofil)  geringfü gig zurü ckgeschnitten werden mü ssen,  sind damit keine populationsrele-
vanten Verluste von Brut- und/oder Nahrungshabitaten verbunden.

Unmittelbar angrenzend finden sich gleichartige und z.T. hö herwertige Strukturen, die den Habi-
tatansprü chen der potenziell betroffenen Arten entsprechen, weshalb mit hinreichender Sicher-
heit anzunehmen ist, dass sich die lokale Population auch bei geringfü gigen Gehö lzrü ckschnitten
und Flä chenentnahmen weiterhin ansiedeln wird und keinen erheblichen Beeinträ chtigungen
unterliegt.

Betriebsbedingte Beeinträ chtigungen kö nnen sich in Form von Stö rungen durch gelegentliche
Frequentierung  der  Anlage  im  Zuge  von  Wartungs-  und  Unterhaltungsmaßnahmen  ergeben.
Dabei handelt es sich jedoch nicht um erhebliche Eingriffe bzw. die „Veränderung der Gestalt
oder Nutzung von Grundflä chen“ i.S.d. § 14 BNatSchG. Derartige Beeinträ chtigungen sind nicht in
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das Kompensationserfordernis einzustellen, zumal nahezu ausschließlich Arten betroffen sein
dü rften, die sich ohnehin trotz bestehender Vorbelastungen dauerhaft in der unmittelbaren Um-
gebung aufhalten (insb. ubiquitä re Brutvö gel auf Nahrungssuche) und gegenü ber Stö rungen nur
wenig empfindlich sind (vgl. STOCK et al. 1994, BERNOTAT & DIERSCHKE 2021).

3.2.3 Gastvögel

Baubedingt kann es zeitlich und ö rtlich begrenzt infolge des Baubetriebs zu Stö rreizen durch
Lä rm, Erschü tterungen und optische Reize kommen, welche ü ber die bestehende Belastungs-
situation (i.W. Verkehr, landwirtschaftliche Nutzung, Freileitungen, Windenergieanlagen) hinaus
wirken. Bei Berü cksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung ist allerdings
nicht zu erwarten, dass damit die Erheblichkeitsschwelle ü berschritten wird (vgl. STOCK et al.
1994, UHL et al. 2018), weshalb die (mö glichen) baubedingten Beeinträ chtigungen der Gastvo-
gelfauna insgesamt als gering zu bewerten sind.

Anlagebedingt kommt es zum kleinflä chigen Verlust potenzieller Rast- bzw. Nahrungsflä chen im
Bereich einer Ackerflä che.  Die aktuelle  Eignung des Areals  als  Nahrungs- oder Rastgebiet  ist
durch Nutzung und technische Ü berprägung allerdings so weit gemindert,  dass diesbezü glich
nach fachlicher Grobabschä tzung praktisch keine bedeutsame Nutzung durch Gastvö gel zu er-
warten ist. Die anlagebedingten Beeinträ chtigungen sind allenfalls als unerheblich einzustufen.

Betriebsbedingte Beeinträ chtigungen kö nnen sich in Form von Stö rungen durch gelegentliche
Frequentierung  der  Anlage  im  Zuge  von  Wartungs-  und  Unterhaltungsmaßnahmen  ergeben.
Dabei handelt es sich jedoch nicht um erhebliche Eingriffe bzw. die „Veränderung der Gestalt
oder Nutzung von Grundflä chen“ i.S.d. § 14 BNatSchG. Derartige Beeinträ chtigungen sind damit
nicht in das Kompensationserfordernis einzustellen.

3.2.4 Fledermäuse

Vorliegend kann eine Betroffenheit  mö glicher  Quartiere innerhalb des Plangebietes  aufgrund
fehlender Strukturen ausgeschlossen werden, Gehö lzbeseitigungen sind weder erforderlich noch
geplant. Aufgrund der opportunistischen Jagdweise der Tiere sind Jagdhabitate im Allgemeinen
kein limitierender Faktor, insbesondere Flä chenversiegelungen fü hren in den meisten Fä llen nur
zu  geringen  Beeinträ chtigungen.  Maßnahmen  zur  Neuschaffung  von  Jagd-  bzw.  Nahrungsha-
bitaten  sind  allenfalls  ausnahmsweise  (bei  einem  Verlust  ü berdurchschnittlich  bedeutsamer
Nahrungsgebiete) erforderlich (vgl. LANU SH 2008).

Insgesamt sind keine erheblichen bau-, anlage- und betriebsbedingten Beeinträ chtigungen von
Fledermausarten zu erwarten.

3.3 Schutzgut Boden

Baubedingt sind ü ber  die  Abgrenzungen geplanter  Wege und Stellflä chen hinaus kleinflä chig
Bodenverdichtungen durch das Befahren von Flä chen oder der temporä ren Lagerung von Aus-
hub bzw.  Baumaterial  zu erwarten.  Die  Bö den der diesbezü glich mö glicherweise betroffenen
(nicht beplanten) Bereiche werden unmittelbar nach Ende der Bauarbeiten einer naturnahen
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Gestaltung unterzogen. Die temporä re und kleinräumige Nutzung stellt insofern keine erhebliche
Beeinträ chtigung dar.

Anlagebedingt fü hrt die Versiegelung von Bö den unabhä ngig von der Art der Versiegelung oder
der  naturschutzfachlichen  Bedeutung  des  Bodens  grundsä tzlich  zu  erheblichen  Beeinträ chti-
gungen,  die zu kompensieren sind.  Eine Versiegelung der Oberflä che und Ä nderungen in der
Struktur, Dichte und Zusammensetzung des Bodens (bspw. durch Bodenaustausch, Auskofferung,
Unterbau, usw.) beeinträ chtigen insbesondere das Bodenleben, den Bodenwasserhaushalt sowie
das Bodenklima, was gleichermaßen fü r die Entnahme bzw. den Auf- oder Abtrag zur Herstellung
von Entwä sserungsgräben, Senken oder Mulden gilt. Betriebsbedingt ist die Nutzung versiegelter
Bereiche im Zuge von Wartungsarbeiten zu erwarten,  was keine erhebliche Beeinträ chtigung
darstellt. Mit Stoffeinträgen ist nicht zu rechnen.

3.4 Schutzgut Wasser

Der Geltungsbereich besitzt keine besondere Bedeutung fü r den Grundwasserschutz oder fü r die
Trinkwassergewinnung. Anlagebedingt ist durch Versiegelung mit einer geringfü gigen Abnahme
der Grundwasserdargebots zu rechnen, was angesichts der bestehenden, bereits geminderten
Neubildungsrate keine erhebliche Beeinträ chtigung darstellt. Unter Berü cksichtigung der Maß-
nahmen zur Vermeidung und Verminderung sind erhebliche bau-, anlage- oder betriebsbedingte
Beeinträ chtigungen des Grundwassers nicht zu erwarten.

Die Gräben des Plangebietes wurden als Bestandteil der ö kologischen Ausstattung als Biotop-
typen erfasst und bewertet. Von der Planung sind keine fü r den Naturhaushalt oder die Land-
schaft bedeutsamen, naturnahen Oberflä chengewä sser betroffen. Erhebliche bau-, anlage- oder
betriebsbedingte Beeinträ chtigungen sind nicht zu erwarten.

3.5 Schutzgut Klima/Luft

Baubedingt kann es zeitlich und räumlich begrenzt zur Belastung der Luft mit Staub, Gerü chen
oder Abgasen kommen, was keine erhebliche Beeinträ chtigung darstellt. Anlagebedingt ist durch
die Versiegelung mit einer Beeinflussung des Kleinklimas zu rechnen (Erwä rmung versiegelter
Flä chen).  In Anbetracht der geringen Flä chengrö ße im Verhä ltnis zum klimatisch weitaus be-
deutsameren Umfeld relativiert sich dieser Einfluss jedoch. Betriebsbedingt sind keine erheb-
lichen Beeinträ chtigungen von Klima und Luft zu erwarten.

3.6 Schutzgut Landschaft/Landschaftsbild

Mit dem Vorhaben gehen keine baubedingten Eingriffe einher, die zur erheblichen Beeinträ chti-
gung der Landschaft oder des Landschaftsbildes fü hren. Zwar kö nnen Baugerä te und Baubetrieb
das Landschaftsempfinden temporä r und auf eng begrenztem Raum stö ren, diesbezü gliche Be-
einträ chtigungen werden angesichts ihrer geringen Dauer und des erheblich vorbelasteten Land-
schaftsbildes allerdings als unerheblich eingestuft.

Anlagebedingt werden innerhalb des Geltungsbereichs (kleinräumig)  Sichtbeziehungen aufge-
hoben. Da es sich um einen Standort ohne natü rliche Dynamik und Vielfalt handelt, in dem die
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Erlebbarkeit der Landschaft bzw. das Landschaftsempfinden hinter die anthropogene Ü berprä -
gung des Raumes und weiträumig bestehende Vorbelastungen zurü cktritt  und eine nennens-
werte Erholungseignung bzw. -nutzung nicht zu konstatieren ist,  werden die anlagebedingten
Beeinträ chtigungen als  gering bewertet.  Betriebsbedingt sind keine erheblichen Beeinträ chti-
gungen zu erwarten, zur (weiteren) Vermeidung und Minimierung von Beeinträ chtigungen des
Landschaftsbildes enthä lt der Bebauungsplan Festsetzungen zur Grü nordnung.

3.7 Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter

Es sind keine bau- oder anlagebedingten Beeinträ chtigungen von Kultur- oder Sachgü tern zu
erwarten.

3.8 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern

Beeinträ chtigungen von Wechselwirkungen sind im Sinne des Indikationsprinzips den Beein-
trä chtigungen der ü brigen Schutzgü ter immanent (vgl. Kap. 2.8).

3.9 Zusammenfassung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Tabelle 5: Zusammenfassung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut Umweltauswirkungen Erheblichkeit

Mensch baubedingt: Stö rungen durch Lä rm, Erschü tterungen, Abgase, Staub
anlagebedingt: unerhebliche Ä nderung des Wohnumfeldes (Nutzungsänderung)
betriebsbedingt: ggf. Stö rungen durch Lä rm (Wartung/Instandhaltung)

gering
gering
gering

Biotoptypen und 
Vegetation

baubedingt: Ü berplanung von Biotoptypen ohne besondere Bedeutung
anlagebedingt: Ü berplanung von Biotoptypen ohne besondere Bedeutung
betriebsbedingt: keine

gering
gering
gering

Brutvögel baubedingt: Stö rungen durch Lä rm, optische Reize während des Baubetriebs
anlagebedingt: geringfü giger Verlust von (potenzieller) Habitatflä che
betriebsbedingt: Stö rungen durch Lä rm und optische Reize (Wartungsarbeiten)

gering
gering
gering

Gastvögel baubedingt: Stö rungen durch Lä rm und optische Reize während des Baubetriebs
anlagebedingt: kleinflä chiger Verlust von (potenziellen) Rast- bzw. Nahrungsflä chen
betriebsbedingt: Stö rungen durch Lä rm und optische Reize (Wartungsarbeiten)

gering
gering
gering

Boden baubedingt: kleinflä chig unerhebliche Bodenverdichtungen
anlagebedingt: Versiegelung von Bö den mit allgemeiner bis geringer Bedeutung
betriebsbedingt: keine

gering
erheblich

keine

Wasser baubedingt: keine
anlagebedingt: geringfü gige Abnahme des Grundwasserdargebots
betriebsbedingt: keine

keine
gering
keine

Klima/Luft baubedingt: temporä re Belastungen durch Staub, Gerü che Abgase, etc.
anlagebedingt: geringfü gige Ä nderung des Kleinklimas (Versiegelung/Erwärmung)
betriebsbedingt: keine

gering
gering
keine

Landschaft/
Landschaftsbild

baubedingt: räumlich und zeitlich begrenzte Stö rungen während des Baubetriebs
anlagebedingt: kleinräumiger Verlust von Sichtbeziehungen im Geltungsbereich
betriebsbedingt: keine

gering
gering
keine

Kulturgüter und 
sonstige Sachgüter

baubedingt: keine
anlagebedingt: keine
betriebsbedingt: keine

keine
keine
keine

Wechsel-
wirkungen

Beeinträ chtigungen von Wechselwirkungen sind im Sinne des Indikationsprinzips
den Beeinträ chtigungen der ü brigen Schutzgü ter immanent (vgl. Kap. 2.8).
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4 Vermeidung, Verminderung und Kompensation von Umweltauswirkungen

Grundsä tzlich sind im Zuge der Planung und Umsetzung von Bauvorhaben einschlägige Gesetze,
Regelwerke und Normen anzuwenden und zu berü cksichtigen, aus denen sich regelmäßig auch
Maßnahmen zur Vermeidung oder Verminderung der Beeinträ chtigungen von Natur und Land-
schaft ableiten lassen oder die eigens zur Vermeidung und Verminderung solcher Beeinträ chti-
gungen entworfen bzw. erlassen wurden.

Zu nennen sind diesbezü glich das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Wasserhaushaltsgesetz
(WHG) und Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) mitsamt zugehö riger und weiterer Landes-
gesetze und Verordnungen, außerdem das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umwelt-
schadensgesetz  (USchadG),  Richtlinien fü r  die  Anlage von Straßen oder  den Baumschutz auf
Baustellen (RAS-LP, R SBB), allgemeine und zusä tzliche technische Vertragsbedingungen (ATV,
ZTV) sowie Fachnormen, z.B. zur Vegetationstechnik im Landschaftsbau, zu Erdarbeiten oder zur
Bodenbeschaffenheit bzw. zur Verwertung von Bodenmaterial (z.B. DIN 18915-18920).

Spezifische Vorgaben erfolgen dabei  in Abhä ngigkeit  des jeweiligen Gewerks im Rahmen der
Ausschreibung bzw. Vergabe und Beauftragung entsprechender Leistungen.

Die selektive Betrachtung planungsrelevanter Funktionen und Strukturen ermö glicht eine Multi-
funktionalitä t der ggf. erforderlichen Kompensation erheblicher Beeinträ chtigungen, bei der die
zu konzipierenden Maßnahmen gleichzeitig der Kompensation verloren gegangener oder beein-
trä chtigter Biotop- und Lebensraumfunktionen, verloren gegangener oder beeinträ chtigter Funk-
tionen und Werte  der Schutzgü ter Boden, Wasser, Klima und Luft sowie verloren gegangener
Landschaftselemente bzw. beeinträ chtigter Landschaftsbild- oder Erholungsfunktionen dienen.

Mit  Ausnahme  einiger  Sonderfä lle  erfolgt  dabei  sowohl  die  Kompensation  von  Eingriffen  in
Lebensraumfunktionen als auch von Eingriffen in abiotische Faktoren und das Landschaftsbild
ü ber biotopbezogene Maßnahmen.  Sollten die beeinträ chtigten Wert-  und Funktionselemente
ü ber solche Maßnahmen nicht wieder herzustellen sein, kö nnen zusä tzliche Maßnahmen erfor-
derlich sein.

Die Grundsä tze  einer multifunktionalen Kompensation gelten auch fü r Beeinträ chtigungen von
mehreren Arten(-gruppen) mit ähnlichen Lebensraumansprü chen. Da die vollständige Erfassung
betroffener Tierarten regelmäßig nicht erforderlich und mö glich ist, greift hier insbesondere das
Indikationsprinzip. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Ermittlung von bedeutsamen Re-
prä sentanten an Tierarten(-gruppen) sowie der von ihnen benö tigten Schlü sselstrukturen die
eingriffsrelevanten Biotop- und Lebensraumfunktionen umfassend abbilden.

Bei der Maßnahmenplanung sind ü berdies kumulierende Lö sungen anzustreben, die sowohl die
Eingriffsregelung, den Natura 2000-Gebietsschutz und das Artenschutzrecht bedienen. So sind
z.B. Kohä renzsicherungsmaßnahmen des Natura 2000-Gebietsschutzes sowie kompensatorische
(FCS) und funktionserhaltende (CEF) Maßnahmen fü r den Artenschutz i.d.R. gleichzeitig auch
Ausgleichs- und/oder Ersatzmaßnahmen im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung.
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Aufgrund der spezifischen rechtlichen Anforderungen des Artenschutzes und des FFH-Gebiets-
schutzes werden in der Abfolge der Maßnahmenplanung zunä chst (und soweit erforderlich) die
Kohä renzsicherungsmaßnahmen  des  Gebietsschutzes  (FFH)  sowie  die  funktionserhaltenden
(CEF) und kompensatorischen (FCS) Maßnahmen fü r  den Artenschutz konzipiert.  Darauf auf-
bauend sind fü r die beeinträ chtigten planungsrelevanten Funktionen i.S.d. Eingriffsregelung ggf.
weitere Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu planen.

Von einer Ausgleichbarkeit erheblicher Beeinträ chtigungen kann nur dann ausgegangen werden,
wenn die betroffenen Funktionen und Werte im vom Eingriff betroffenen Naturraum wiederher-
gestellt werden kö nnen und wenn die Wiederherstellung mittelfristig, d.h. in einem Zeitraum von
hö chstens 25 Jahren erreicht werden kann. Werden Eingriffe trotz nicht ausgleichbarer erheb-
licher Beeinträ chtigungen fü r  zulä ssig erklä rt,  sind die betroffenen Funktionen und Werte im
vom Eingriff betroffenen Raum in mö glichst ähnlicher Art und Weise wiederherzustellen (Ersatz-
maßnahmen).

Art  und Umfang von Kompensationsmaßnahmen ergeben sich aus  der  Verpflichtung,  gleiche
bzw. mö glichst ähnliche Funktionen und Werte wiederherzustellen. Beispielsweise sind bei Ein-
griffen in die Lebensräume gefährdeter Arten solche quantitativen und qualitativen Standort-
und Habitatbedingungen zu schaffen, dass mindestens gleich große Populationen dieser Arten
wieder im betroffenen Raum leben kö nnen. Eine Orientierung an Funktionen und Werten ist
dabei  jedoch nicht gleichbedeutend mit der vollständigen,  identischen Wiederherstellung der
beeinträ chtigten Strukturen.

Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind mit den ö rtlichen und ü berö rtlichen Zielsetzungen
des Naturschutzes und der Landschaftspflege in Ü bereinstimmung zu bringen und entsprechend
aus den ü bergeordneten Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege abzuleiten.

Der maximale Suchraum fü r Kompensationsmaßnahmen ist der Naturraum, in der der Eingriff
erfolgt.  In Schleswig-Holstein werden hierfü r  die Naturräumlichen Regionen zugrunde gelegt.
Bei  der  Suche  geeigneter  Kompensationsflä chen sind  Flä chen  des  ö ffentlichen  Eigentums  zu
bevorzugen, vor dem Hintergrund der Flä chenverfü gbarkeit und des Flä chenverbrauchs sollen
außerdem Entsiegelungsmaßnahmen und Maßnahmen zur Wiedervernetzung auf ihre kompen-
satorische Eignung besonders geprü ft werden.

Fü r Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen kommen dabei nur solche Flä chen in Betracht, die auf-
wertungsfähig und -bedü rftig sind. Diese Voraussetzungen gelten als erfü llt, wenn die Flä chen
durch die Maßnahmen in einen Zustand versetzt werden kö nnen, der sich im Vergleich zum Aus-
gangszustand als hö herwertig einstufen lä sst. Bei der Bestimmung von Art und Umfang der Maß-
nahmen sind deshalb die derzeitigen Funktionen und Werte der Ausgleichs- und Ersatzflä chen
zu berü cksichtigen. Als Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen fü r beeinträ chtigte Funktionen und
Werte kö nnen nur solche Funktionen und Werte in Ansatz gebracht werden, die eine Aufwertung
der Maßnahmenflä chen herbeifü hren.

Vorliegend werden insbesondere die „Hinweise zur Anwendung der naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung in der verbindlichen Bauleitplanung“ des Gemeinsamen Runderlasses des Innen-
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ministeriums und des Ministeriums fü r  Energiewende,  Landwirtschaft,  Umwelt und ländliche
Räume (MELUR 2013) zugrunde gelegt.

4.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen

Die im Folgenden aufgefü hrten Maßnahmen dienen vorwiegend dem unmittelbaren Schutz vor
Gefährdungen und Beeinträ chtigungen während der Bauausfü hrung. Wesentliche Maßnahmen
zur Vermeidung und Verminderung von anlage- und betriebsbedingten Beeinträ chtigungen sind
ü ber umweltfachliche Beratungen im Verlauf des Planungsprozesses sowie der darauf basieren-
den Berü cksichtigung bautechnischer und gestalterischer Maßnahmen und Mö glichkeiten in die
Planung eingeflossen (s.a. „Maßnahmen der Grü nordnung“). Die Planung sieht folgende Maßnah-
men zur Vermeidung und Verminderung vor:

Vorsorge und Reduzierung der Flächeninanspruchnahme

• Beschränkung der Flä cheninanspruchnahme auf das unbedingt notwendige Maß, Verzicht
oder Reduzierung von Baustreifen im Bereich von Hecken und Gewä ssern.

• Laufende Reduzierung der Flä cheninanspruchnahme von Baustelleneinrichtungsflä chen,
Abstell-, Lager- und Betriebsflä chen sowie von Baustraßen.

• Reduzierung der Bodenverdichtung und Vermeidung von Schadstoffeinträgen durch Nut-
zung (und Vorhalten) von Stahlplatten, Baggermatten, Sandbaustraßen, o.ä .

• Schicht- bzw. horizontgetreuer Auf- und abtrag sowie fachgerechte Lagerung von Boden-
aushub bis zum Wiedereinbau oder Abtransport zur weiteren Verwendung/Entsorgung.

• Fachgerechte Herstellung des Lichtraumprofils von Gehö lzen, insb. im Bereich von Lager-
flä chen,  Baustraßen,  Zufahrten  und  Zuwegungen  vor  Baubeginn  zur  Vermeidung  von
Kollisionen  und  Beschädigungen  durch  Maschinen  unter Berü cksichtigung  von  ZTV-
Baum, R-SBB, u.a.

• Geordnete  Lagerung und  schonender  Umgang mit  umweltgefährdenden  Bau-  und  Be-
triebsstoffen, Vorhalten von Ö lbindemitteln im Baustellenbereich.

• Geeignete Ableitung von Wasser im Baustellenbereich zur Vermeidung von Schadstoffein-
trägen in Gewä sser und Bö den.

• Ordnungsgemäße Lagerung sowie Dokumentation der Entsorgung aller Abfä lle.

• Kein Abstellen oder Lagern von Maschinen oder Betriebsstoffen im Wurzelbereich bzw.
im Bereich der Kronentraufe von Gehö lzen.

• Keine Ausdehnung der Bauarbeiten ü ber die in der technischen Planung vorgesehenen
Bauflä chen hinaus, Fü hren und Abstellen von Maschinen und Gerä ten ausschließlich auf
dafü r vorgesehenen Flä chen.

• Anwendung angepasster und flä chensparender sowie boden- und gewä sserschonender
Bauverfahren (bspw. Vorkopfbauweise wo mö glich).
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Bauzeitenregelung und Artenschutz

• Baufeldräumung außerhalb der Brutzeiten der Avifauna und Beachtung des Verbotes zum
Gehö lzschnitt in der Zeit von 1. Mä rz bis 30. September (vgl. § 39 BNatSchG).

• Ausweisung von Tabuzonen bzw. nicht zu betretenden/befahrenden Bereichen sowie Aus-
zäunung von zu erhaltenden Gehö lzen und Biotopen mittels standfestem Bauzaun gemä ß
DIN 18920 bzw. R-SBB, insbesondere im Bereich von Zufahrten und Zuwegungen.

• Einzelfallbezogene  Ü berprü fung  von  ggf.  zurü ckzuschneidenden  Gehö lzen  (Lichtraum-
profil) auf besetzte Hö hlungen, Spalten, Nester, Horste, etc. unmittelbar vor der Durch-
fü hrung.

• Verzicht auf nä chtliche Baustellenausleuchtung und Nutzung eines umweltverträglichen
Lichtkonzepts auch im spä teren Anlagenbetrieb zur Vermeidung negativer Auswirkungen
von Lichtemissionen (vgl. BFN 2019).

Maßnahmen der Grünordnung
Zur Minderung der wahrnehmbaren Auswirkungen der geplanten hochbaulichen Anlage inner-
halb des Sonstigen Sondergebiets „Energie Speicher“ in das Landschaftsbild und der Eingriffe in
den Boden durch Versiegelung sind fü r die Dauer des Vorhabens innerhalb des Plangebiets in
Konkretisierung der planzeichnerischen Festsetzungen folgende Maß-nahmen durchzufü hren:

• Pflanzung und dauerhafter Erhalt von 2 Hochstammlaubbäumen als Ergänzung der vor-
handenen lü ckigen Baumreihe im Bankett parallel zur „Helserdieker Strot“ entsprechend
der planzeichnerischen Eintragungen.

• Innerhalb des planzeichnerisch festgesetzten, 5,0 m breiten Pflanzstreifens sind Gehö lz-
gruppen in Abständen von 5 m untereinander wie folgt herzustellen und fü r die Dauer des
Vorhabens als „Sonstige Feldhecke“ zu erhalten: 
- Pflanzung von 2 Reihen aus Gruppen von je 5 Gehö lzen in einem Abstand von 1,0 m in

den Reihen und 0,75 m zwischen den Reihen.
- Es sind Gehö lze der Baumschulqualitä ten 2x verpflanzte Sträucher, 4- bis 5-triebig und

verpflanzte Heister, Hö he mind. 1,0 - 1,5 m zu verwenden.
- Der Anteil von Weidenarten soll je Pflanzgruppe mind. 50 % betragen.
- Die Feldhecke kann bedarfsweise zurü ckgeschnitten werden.

• Pflanzung von Gehö lzgruppen mit den o.g. Baumschulqualitä ten im sü dlichen Bereich des
Plangebiets zwischen Baugrenze und Entwä sserungsmulde (unter Berü cksichtigung not-
wendiger Blitzschutzanlagen).

• Der nicht mit Gehö lzen bepflanzte und der nicht als Betriebsflä che bzw. als Entwä sser-
ungsmulde sich naturbetont entwickelnde Teil des Sonstiges Sondergebiets „Energie Spei-
cher“ wird als Mä hwiese entwickelt mit einer Mahd frü hestens ab 15. Juli eines Jahres.
Eine 2. Mahd ist zulä ssig, und zwar frü hestens 6 Wochen nach der ersten Mahd.
- Auf den Flä chen dü rfen keine Dü ngemittel jedweder Art und keine Pflanzenschutz-

mittel ausgebracht werden.
- Die Flä chen sind unter Verwendung von Regiosaatgut zu entwickeln.
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- Ein Umbrechen/Pflü gen ist nicht zulä ssig.
- Die Flä chen zur Durchfü hrung erforderlicher Unterhaltungsmaßnahmen an den Ent-

wä sserungsmulden/Gehö lzstreifen dü rfen befahren und betreten werden.

• Zur  Abgrenzung  der  Mä hwiese  im  Norden  des  Plangebiets  gegenü ber  angrenzenden
landwirtschaftlichen Flä chen sind ein max. 50 cm hoher Erdwall oder andere einfache
Einfriedungen zulä ssig.

• Die das Sonstige Sondergebiet „Energie Speicher“ umgebende äußere Einfriedung darf
aus sicherheitstechnischen Grü nden zum Schutz kritischer Infrastruktur eine Hö he von
bis zu 2,50 m aufweisen, ist jedoch nicht blickdicht auszufü hren.

4.2 Verbleibende erhebliche Auswirkungen und Ermittlung des Kompensationsbedarfs

Die Planung beansprucht gem. MELUR (2013) Flä chen mit allgemeiner Bedeutung fü r den Natur-
schutz, was regelmäßig zu erheblichen und damit ausgleichsbedü rftigen Beeinträ chtigungen der
Schutzgü ter Boden, Wasser und Landschaftsbild fü hrt.

Vorliegend  sieht  das  Entwä sserungskonzept  (ISP  2025)  i.S.d.  Hinweise  zur  Anwendung  der
naturschutzrechtlichen  Eingriffsregleung  in  der  verbindlichen  Bauleitplanung  (MELUR  2013)
vor, anfallendes Niederschlagswasser ü ber Rigolen vor Ort im Untergrund zu versickern. Beein-
trä chtigungen des Landschaftsbildes werden zudem ü ber Maßnahmen der Grü nordnung mini-
miert.

Als unvermeidbare erhebliche Beeinträ chtigungen verbleiben damit unter Berü cksichtigung der
Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung erhebliche Eingriffe in das Schutzgut Boden, die
zu kompensieren sind.

4.2.1 Schutzgut Boden

Erhebliche Beeinträ chtigungen des Schutzguts Boden ergeben sich aus der hinzutretenden Voll-
und Teilversiegelung von Bö den allgemeiner bis geringer Bedeutung. Das Maß der Versiegelung
bestimmt sich dabei nach dem Maß der baulichen Nutzung des Geltungsbereichs entsprechend
der ausgewiesenen Gesamt-Grundflä chenzahl (GRZ) fü r das gemeinsame Sonstige Sondergebiet
„Energie Speicher/L.-station“ von maximal 0,7. Die Flä che des Sondergebietes beläuft sich auf
etwa 9.575 qm, was einer maximal mö glichen Versiegelung von ca. 6.703 qm entspricht.

Das MELUR (2013) nennt als Ausgleichsmaßnahme fü r eine Bodenversiegelung die gleich große
Entsiegelung und Wiederherstellung der Bodenfunktion (1:1). Der Ausgleich gilt ebenso als her-
gestellt, wenn fü r Gebäudeflä chen und versiegelte Oberflä chenbeläge mindestens im Verhä ltnis
1:0,5 Flä chen aus der landwirtschaftlichen Nutzung herausgenommen und z.B. zu einem natur-
betonten Biotoptyp entwickelt werden. Fü r wasserdurchlä ssige Oberflä chenbelä ge ist dabei ein
Verhä ltnis von mindestens 1:0,3 anzusetzen.

Da es sich um ein befristetes Planvorhaben handelt und die beplanten Flä chen nach Ablauf der
Pachtverträge in ihren ursprü nglichen Zustand zu versetzen und als landwirtschaftliche Flä che
zurü ckzugeben  sind, ist eine Eingriffskompensation innerhalb des Geltungsbereichs  aus  natur-
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schutzfachlicher Sicht nicht zweckdienlich. Zum dauerhaften Erhalt der Ausgleichs- bzw. Ersatz-
maßnahmen soll der Flä chenausgleich insoweit ü ber den Erwerb Ö kopunkten erfolgen.

4.3 Beschreibung vorgesehener Kompensationsmaßnahmen

4.3.1 Erwerb von Ökopunkten eines Kompensationsflächenpools

Zur Kompensation der mit der Umsetzung des Vorhabens einhergehenden Beeinträ chtigungen
werden insgesamt 3.577 Ö kopunkte (Ausgleichsfaktor >0,5) eines Ö kokontos der ecodots GmbH
Bredstedt erworben.

Die zugehö rigen Maßnahmen bzw. Flä chen befinden sich im Naturraum Marsch im Kreis Dith-
marschen (Flurstü ck 24/16, Flur 5, Gemarkung Averlak, Az. 680.01/2/4/163). Im Entwicklungs-
plan des Ö kokontos zum Flurstü ck ist die Entwicklung mesophilen bis feuchten Grü nlands vorge-
sehen, wofü r insbesondere Grü ppenaufweitungen und Blänken angelegt und mit Regiosaatgut
angesä t sowie vorhandene Drainagen zurü ckgebaut bzw. untauglich gemacht werden sollen. Die
Flä che soll extensiv genutzt werden (Beweidung oder Mahd), das Ausbringen von Dü nger oder
Pflanzenschutzmitteln ist nicht statthaft (vgl. ECODOTS 2024).

5 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der 
Planung

Bei Nichtdurchfü hrung der Planung ist davon auszugehen, dass die intensivlandwirtschaftliche
Nutzung des Plangebietes fortgefü hrt wird. Eine (im umwelt- und naturschutzfachlichen Sinne
positive oder auch negative) Veränderung von Lebensräumen und Biotoptypen wä re angesichts
der daraus resultierenden sowie der bestehenden Belastungen des Gebietes nicht wahrschein-
lich. Die Ansiedlung bedrohter oder geschü tzter Arten ü ber das im Gebiet vorhandene bzw. im
Allgemeinen erwartbare (ubiquitä re) Artenspektrum hinaus ist bei Nichtdurchfü hrung gleicher-
maßen nicht zu erwarten.

6 Maßnahmen zur Überwachung

Nach § 4c BauGB haben die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkungen zu ü berwachen
(Monitoring), die aufgrund der Durchfü hrung der Bauleitpläne eintreten kö nnen, um eventuelle
unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frü hzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein,
geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen.

Grundlegende Maßnahmen wurden durch die Berü cksichtigung umwelt- und naturschutzfach-
licher Belange im Planungsprozess bereits ergriffen. Ü ber die mit der Umsetzung des Vorhabens
verbundenen, vollumfänglich kompensierbaren Eingriffe hinaus sind keine nachteiligen Auswir-
kungen zu erwarten.

7 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben

Die Zusammenstellung der Angaben des vorliegenden Umweltberichts verlief ohne Schwierig-
keiten.
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8 Zusammenfassung

Die Gemeinde Helse (Kreis Dithmarschen) plant zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraus-
setzungen fü r die Errichtung eines Batterie-Energie-Speichersystems (BESS) die Aufstellung des
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 6 „Sondergebiet Energie Speicher“ nordwestlich der
Stadt Marne in unmittelbarer Nähe zum Umspannwerk Marne-West. Ziel der Bauleitplanung ist
die Sicherstellung der Speichermö glichkeit der in der Region erzeugten erneuerbaren Energie
und die Gewährleistung einer bedarfsweisen Verfü gbarkeit.

Die im Rahmen des vorliegenden Umweltberichts durchgefü hrten Untersuchungen ergaben, dass
mit der Planung erhebliche Eingriffe in das Schutzgut Boden verbunden sind. Mö glicherweise
entstehende  Beeinträ chtigungen  der  Schutzgü ter  Mensch,  Fauna,  Grundwasser,  Klima/Luft,
Landschaft/Landschaftsbild, Kulturgü ter und sonstige Sachgü ter sowie deren Wechselwirkungen
sind allenfalls von geringer Intensitä t.

Andere  naturschutzrechtlich  geschü tzten  Teile  von  Natur  und  Landschaft  (FFH-Gebiete,  EU-
Vogelschutzgebiete,  Nationalparks,  Natur-,  Landschafts-  und Wasserschutzgebiete,  Naturdenk-
male oder Wald) sind vom Vorhaben nicht betroffen, mit hinreichender Sicherheit werden auch
keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände ausgelö st. Die ermittelten Beeinträ chtigungen
werden durch geeignete Maßnahmen vollumfänglich kompensiert.
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